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Amtliche Bekanntmachungen

I. AMTLICHER TEIL

Korrektur der Wahlbekanntmachung v. 12.06.2019 

Gemeinsame Wahlbekanntmachung

1. Am 01. September 2019 findet die Wahl zum 7. Landtag Brandenburg 
statt. 

 Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

2. 
a) Die Gemeinde Stadt Biesenthal (16359) ist in 5 Wahlbezirke 

eingeteilt:
– Biesenthal 01 Wahllokal
 Pro seniore Residenz, Am Wukensee, Uhlandstr. 18-19
 barrierefrei
– Biesenthal 02 Wahllokal
 Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
 barrierefrei
– Biesenthal 03 Wahllokal   
 Mensa Grundschule „Am Pfefferberg“, Bahnhofstraße 9 - 12
 barrierefrei
– Biesenthal 04  Wahllokal  
 Kita „Knirpsenland“ Bahnhofstraße 105  
 barrierfrei
– Biesenthal 05 Wahllokal  
 Gemeindehaus Danewitz, Dorfstraße 21    
 barrierefrei

b) Die Gemeinde Breydin (16230) ist in 2 Wahlbezirke eingeteilt:
– Trampe 01 Wahllokal
 Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
 nicht barrierefrei
– Tuchen-Klobbicke 02 Wahllokal 
 Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35
 barrierefrei

c) Die Gemeinde Marienwerder (16348) ist in 3 Wahlbezirke 
eingeteilt:
– Marienwerder 01 Wahllokal
 Grundschule Marienwerder, Zerpenschleuser Str. 42
 barrierefrei
– Ruhlsdorf 02 Wahllokal  
 Bürgerhaus Ruhlsdorf, Dorfstraße 73
 nicht barrierefrei
– Sophienstädt 03 Wahlokal
 Gemeindevereinshaus Sophienstädt, Alte Dorfstraße 19
 nicht barrierefrei

d) Die Gemeinde Melchow (16230) ist in 1 Wahlbezirk einge-
teilt:
– Melchow / Schönholz 01 Wahllokal
 Tourist. Begegnungszentrum, Eberswalder Straße 9  
 barrierefrei

e) Die Gemeinde Rüdnitz (16321) ist in 3 Wahlbezirke eingeteilt:
– Rüdnitz 01 Wahllokal  
 Kita „Traumhaus“, Bahnhofstraße 5
 barrierefrei
– Rüdnitz 02 Wahllokal  
 Jugendhaus „Creatimus“, Dorfstaße 1
 barrierefrei
– Rüdnitz 03 Wahllokal  
 Albertshof Gemeindezentrum, Rüsternstraße 6 a
 barrierefrei

f) Die Gemeinde Sydower Fließ (16230) ist in 2 Wahlbezirke 
eingeteilt:
– Grüntal 01 Wahllokal  
 Hort Grüntal, Dorfstraße 63  
 barrierefrei
– Tempelfelde 02 Wahllokal 
 Gemeindezentrum Tempelfelde, Grüntaler Straße 14  
 barrierefrei

 In der Wahlbenachrichtigung, die den wahlberechtigten Personen spä-
testens bis zum 04. August 2019 zugesendet werden, sind der Wahl-
kreis, der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die wahl-
berechtigten Personen zu wählen haben.

3. Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur 
in dem Wahllokal des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie eingetragen ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und 
ein gültiges Personaldokument mit Lichtbild mitzubringen. Sie haben 
sich auf Verlangen des Wahlvorstandes auszuweisen. Die Wahlbenach-
richtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/Jeder Wähler 
erhält am Wahltage im betreffenden Wahllokal einen amtlichen Stimm-
zettel ausgehändigt. Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Erststimme 
und eine Zweitstimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils in der Reihenfolge der Wahlvorschlags-
nummern
a) für die Wahl nach Kreiswahlvorschlägen die zugelassenen Kreis-

wahlvorschläge unter Angabe des Familiennamens, des Vornamens, 
des Berufes oder der Tätigkeit und der Anschrift der Bewerberin/des 
Bewerbers sowie des Namens der Partei, politischen Vereinigung 
oder Listenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
det, auch dieser, oder der Bezeichnung ,,Einzelbewerberin“ oder 
,,Einzelbewerber“ für Bewerber, die nicht für eine Partei, politische 
Vereinigung oder Listenvereinigung auftreten, und rechts von dem 
Namen jeder Bewerberin/jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

 Bei Kreiswahlvorschlägen von Listenvereinigungen enthält der 
Stimmzettel ferner die Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbe-
zeichnungen der an ihr beteiligten Parteien oder politischen Verei-
nigungen,

b) für die Wahl nach Landeslisten die zugelassenen Landeslisten unter 
Angabe des Namens der Partei, politischen Vereinigung oder Lis-
tenvereinigung, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
dieser, sowie die Vor- und Familiennamen der ersten fünf Bewerber 
und links von dem Namen der Partei, politischen Vereinigung oder 
Listenvereinigung einen Kreis für die Kennzeichnung. Bei Landes-
listen von Listenvereinigungen enthält der Stimmzettel ferner die 
Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr 
beteiligten Parteien oder politischen Vereinigungen.

4.  Die Wählerin/Der Wähler gibt die Erststimme in der Weise ab, dass 
sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, bei 
welcher Bewerberin/welchem Bewerber sie gelten soll, und die Zweit-
stimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, bei welcher Landesliste sie gelten soll. Der 



30. Juli 2019 | Nr. 9 | Woche 31 | 3 |AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

Stimmzettel muss von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine 
des Wahllokals oder in einem besonderen Nebenraum unbeobachtet 
gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die Wahlurne gelegt 
werden, dass die Kennzeichnung von umstehenden Personen nicht er-
kannt werden kann. Blinde und sehbehinderte Wähler haben die Mög-
lichkeit, mit Hilfe einer Stimmzettelschablone zu wählen. Die Schablone 
kann beim Blinden- und Sehbehinderten-Verband Brandenburg e. V. kos-
tenlos angefordert werden (Telefon: 0355/22549).

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und 
am Gebäude, in dem sich das Wahllokal befindet, sowie unmittelbar 
vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch 
Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verbo-
ten (§ 35 BbgLWahlG, § 45 BbgLWahlV).

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im „Wahl-
kreis 15 – Barnim III“
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

kreises 
oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Wahlbehörde einen 

amtlichen weißen Stimmzettel, einen blauen amtlichen Stimmzettelum-
schlag sowie einen hellroten amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen hellroten Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlosse-
nen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen weißen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem hellroten Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle (Amt Biesenthal-Barnim, Wahlbehörde, Berliner 
Straße 1 in 16359 Biesenthal) übersenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der hellrote Wahlbrief kann auch bei 
der angegebenen Stelle (Biesenthal) abgegeben werden.

 Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Briefwahl persönlich zu vollziehen, kann sich der 
Hilfe einer Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen. Die Hilf-
sperson hat durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem willen der 
wahlberechtigten Person gekennzeichnet hat. 

 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde ab, hat sie Gelegenheit, die 
Briefwahl an Ort und Stelle auszuüben. 

7. Zur gesonderten Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
in der Stadt Biesenthal und den Gemeinden Breydin, Marienwerder, 

Melchow, Rüdnitz und Sydower Fließ am 01. September 2019 sind 
Briefwahlvorstände gebildet worden: 
a) Am Markt 1, 1. Etage (Sitzungsraum), 16359 Biesenthal, für die 

Wahlbezirke:
 Biesenthal
 – Biesenthal 01
 – Biesenthal 02
 – Biesenthal 03
 – Biesenthal 04
 – Biesenthal 05
b) Berliner Straße 1, Wartebereich (Amtsgebäude 1), 16359 Biesent-

hal, für die Wahlbezirke:
 Breydin
 – Trampe 01
 – Tuchen-Klobbicke 02
 Marienwerder
 – Marienwerder 01
 – Ruhlsdorf 02
 – Sophienstädt 03 und 
 Melchow
 – Melchow/Schönholz 01
 Rüdnitz
 – Rüdnitz 01
 – Rüdnitz 02
 – Rüdnitz 03
 Sydower Fließ
 – Grüntal 01
 – Tempelfelde 02
c) Plottkeallee 5, Sitzungsraum (Amtsgebäude 2), 16359 Biesenthal, für 

die Wahlbezirke:
 – Biesenthal 05
 – Biesenthal 04 und
 – Biesenthal 03

 Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag (01. September 2019) ab 
15:00 Uhr zusammen.

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persön-
lich ausüben. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf-
bar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

9.  Der Stimmzettel für die Wahl des Landtages Brandenburg werden durch 
Aushang in den Wahllokalen am Wahltag bekannt gemacht.

Biesenthal, den 02.07.2019 gez. Simonides
  Wahlleiter des Amtes Biesenthal-Barnim

Öffentliche Bekanntmachung – Kommunalwahl am 04. Juli 2019

 Wahl des Ortsbeirates des Ortsteiles Sophienstädt, Gemeinde Marienwerder 

Vorläufiges Wahlergebnis: 
Einwohneranzahl:  276 
wahlberechtigt: 233 
(anwesend müssen fünf v. H. der wahlberechtigten Personen sein) 
Zahl der Wähler: 71 
Stimmabgabe: 213 
gültige Stimmen:  162 
ungültige Stimmen:    51 
Zahl der Sitze:  3 

BEWERBER: 
1.  Frau Karolin Bunke 
2.  Herr Dirk Henck

3.  Frau Dajana Kroggel
4.  Mike Strebe

Gewählte Bewerber: 
1. Herr Dirk Henck 51 Stimmen 
2. Frau Karolin Bunke 42 Stimmen 
3. Frau Dajana Kroggel 41 Stimmen 

Ersatzperson:
Herr Mike Strebe 28 Stimmen 

Biesenthal, den 05.07.2019  Simonides
 Wahlleiter
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Bilanz der Gemeinde Breydin zum 31. 12. 2017
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Ist das Eigenkapital durch Fehlbeträge aufgebraucht, so ist der das Eigenkapital
übersteigende Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite unter „4. Nicht
durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Bekanntmachung zum Jahresabschluss der Gemeinde Breydin per 31.12.2017

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat in ihrer Sitzung am 20.05.2019 gem. § 82 BbgKVerf  über den Jahresabschluss per 31.12.2017 der Ge-
meinde Breydin mit ihren Anlagen beschlossen.
Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss per 31.12.2017 und in die Anlagen nehmen.
Der Jahresabschluss 2017 liegt im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Str.1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus.
Der Jahresabschluss der Gemeinde Breydin per 31.12.2017 wird hiermit gem. § 82 Abs.5 BbgKVerf öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 18.06.2019

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe

Einrichtung und Pflege des Wanderweges „Seeblicke Hellsee“ und dessen Beschilderung 
und Möblierung auf dem Gebiet der Stadt Biesenthal

Zwischen 
der Stadt Biesenthal 

Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal 
vertreten durch den Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim

und 
der Gemeinde Wandlitz 

Prenzlauer Chaussee 157, 16348 Wandlitz, 
vertreten durch die Bürgermeisterin

wird nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen:

Präambel

Jede Kommune ist zuständig für die Wanderwege und deren Markierung 
auf ihrem kommunalen Gebiet. Das beinhaltet auch die Beschaffung bzw. 
Ersatzbeschaffung, Aufstellung und Pflege der Infrastruktur an diesen Wan-
derwegen und die damit im Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten 
der Verkehrssicherung und Haftung.

Die Gemeinde Wandlitz strebt die Erlangung des Prädikats „Staatliche An-
erkennung als Erholungsort“ an. Dafür wurde im Jahr 2012 eine Erholungs-
entwicklungskonzeption beschlossen. Ein Baustein dieser Konzeption ist 
die Entwicklung eines vermarktbaren Wanderwegeangebotes. Dafür wurde 
ein Rundwanderweg „Wandlitzer Seenweg“ geplant, der die Ortsteile der 
Gemeinde miteinander verbindet und den öffentlichen Nahverkehr mit an-
bindet. Ergänzt wird der Etappenwanderweg „Wandlitzer Seenweg durch 
die Tages-Rundwege „Seeblicke“, mit denen Tageswanderer angesprochen 
werden sollen. Siehe beiliegendes Informationsblatt (Anlage 2).
Der momentan bestehende Rundwanderweg Hellsee (grüner Punkt) befindet 
sich zu ca. 30% auf dem Gebiet der Stadt Biesenthal und zu ca. 70 % auf 
dem Gebiet der Gemeinde Wandlitz. Die Gemeinde Wandlitz möchte diesen 
Rundwanderweg in ein übergeordnetes Vermarktungskonzept mit dem Na-
men Seeblicke einbinden und als „Seeblicke Hellsee“ touristisch in Wert 
setzen.

Dafür plant die Gemeinde Wandlitz die Aufstellung von Infrastruktur an die-
sen Wanderwegen. Dazu gehören die Beschilderung (= Wegweisung) sowie 
die Möblierung (= Errichtung von Erholungseinrichtungen) dieser Wanderwe-
ge zu Informations- und Erholungszwecken für die Allgemeinheit. Zur Weg-
weisung zählen Markierungszeichen sowie Haupt- und Zwischenwegweiser; 
zu den Erholungseinrichtungen Bänke, Tische und Informationstafeln. Die 
Wegweiser werden dem Wanderwegweiser-System des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark entsprechen.

Die Stadt Biesenthal wünscht, dass alle mit dieser Aufgabe in Zusammen-
hang stehenden Rechte und Pflichten für die Seeblicke Hellsee an die Ge-
meinde Wandlitz übergehen. Die genauen Wegeverläufe sind in der Anlage 
1 einsehbar.

Um diese Aufgabenübertragung (Delegation, § 3, Abs.1, Nummer 2, GKGBbg) 
auf eine sichere rechtliche Grundlage zu stellen, werden diese Aufgaben 
durch die vorliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Gemeinde 
Wandlitz übertragen.

§ 1 
Aufgabenübertragung

(1) Es handelt sich um folgende Aufgabe:
– Planung der Wegeführung und Infrastruktur
– Vergabe der Planungsleistungen
– Vergabe der Infrastruktur
– Aufstellung der Infrastruktur
– Kontrolle und Pflege der neuen Infrastruktur
– Bearbeitung von Bürgeranfragen

 Die Aufgabe der Markierung wird nur in soweit übertragen als die Stadt 
Biesenthal zuständig ist. Soweit der Landkreis Barnim die Aufgabe der 
Markierung in freier Landschaft (gemäß § 22, Absatz 5 des BbgNat-
SchAG) zu einem späteren Zeitpunkt überträgt, gilt diese Aufgabe als 
mit übertragen im Sinne dieser Vereinbarung.

(2) Die Stadt Biesenthal überträgt die Aufgabe in Bezug auf den Wege-
verlauf, wie er sich aus Anlage 1 dieser Vereinbarung ergibt, nach § 
1 Abs. 1 auf die Gemeinde Wandlitz. Die Aufgabe wird delegiert (§ 5 
Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 GKGBbg).

 Es gelten folgende darüber hinaus gehende Vereinbarungen:
– Die Planung der Wegeführung und Infrastruktur auf dem Gebiet der 

Stadt Biesenthal wird von der Gemeinde Wandlitz in enger Abstim-
mung mit der Stadt Biesenthal vorgenommen.

– Die Gemeinde Wandlitz zeigt für die „Seeblicke Hellsee“ die Mar-
kierung im Wald bei der zuständigen Unteren Forstbehörde an (ge-
mäß § 15, Absatz 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg) und 
beantragt die Markierungsbefugnis für die freie Landschaft beim 
Landkreis Barnim (gemäß § 22, Absatz 5 des BbgNatSchAG).

– Für das Siedlungsgebiet erteilt hiermit die Stadt Biesenthal der Ge-
meinde Wandlitz die Markierungsbefugnis.

– Die Gemeinde Wandlitz prüft die bauliche und technische Sicherheit 
der neu aufgestellten Erholungseinrichtungen (Infotafeln, Bänke und 
Tische).

– Bürgeranfragen dieser Wanderwege-Abschnitte der „Seeblicke 
Hellsee“ betreffend, werden an die Gemeinde Wandlitz weiterge-
leitet.

– Die „Seeblicke Hellsee“ können von beiden Kommunen, von der 
Stadt Biesenthal sowie von der Gemeinde Wandlitz vermarktet 
werden.

– Die zeitlich unbegrenzten Nutzungsrechte am Logo (Wort-Bild-
Marke) „Seeblicke Hellsee“ liegen bei der Gemeinde Wandlitz. Die 
Gemeinde Wandlitz stellt der Stadt Biesenthal die einfachen Nut-
zungsrechte für das Logo des Wanderweges „Seeblicke Hellsee“ 
kostenfrei zur Verfügung.
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• Es gelten dabei die angefügten „Gestaltungsrichtlinien“ gemäß 
Anlage 3. 

• Das Logo für die „Seeblicke Hellsee“ kann durch die Stadt Bie-
senthal frei für Printprodukte (z. B. Flyer, Karten) und digitale 
Produkte (z. B. Website) zu Informations- und Werbezwecken 
verwendet werden.

• Merchandisingprodukte, die die Stadt Biesenthal anfertigen las-
sen möchte, werden vor Beauftragung der Produktion schriftlich 
unter Angabe des Preises bei der Gemeinde Wandlitz einge-
reicht. Die Gemeinde Wandlitz behält sich eine Freigabe vor. 
Weiterhin hält sich die Gemeinde Wandlitz ein Mitspracherecht 
hinsichtlich der angemessenen Preisgestaltung der Merchandi-
singprodukte vor. 

 Der rote Balken Wanderweg von Bernau nach Altenhof sowie der 
66-Seen-Wanderweg (blauer Punkt) sind von dieser Vereinbarung nicht 
betroffen.

§ 2 
Kosten

(1) Die Gemeinde Wandlitz übernimmt alle Kosten, die mit der Planung, 
dem Erwerb, der Einrichtung und Pflege der Wanderwege sowie deren 
Infrastruktur zusammenhängen.

 Die Infrastruktur (Wegweisung und Erholungseinrichtungen) geht in das 
Eigentum der Gemeinde Wandlitz über.

 Die Gemeinde Wandlitz trägt die Kosten für Reparaturen bzw. Ersatzbe-
schaffungen der neu aufgestellten Beschilderung.

(2) Eine Vergütung der Aufgaben an die Gemeinde Wandlitz findet nicht 
statt.

§ 3
Laufzeit und Kündigung

(1) Die Vereinbarung ist unbefristet. Sie wird am Tag der nach der letzten 
öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Jede Kommune kann die Ver-
einbarung bis spätestens zum 31. Dezember eines Jahres zum Ablauf 
des darauffolgenden Jahres kündigen. Die Vereinbarung ist erstmalig 
zum 31. Dezember 2020 kündbar. Das besondere Kündigungsrecht nach 
§ 60 VwVfG bleibt unberührt.

(2) Bei Kündigung gehen die Infrastruktur sowie alle Rechte und Pflichten, 
die mit diesen Wanderwegen und deren Infrastruktur im Zusammen-
hang stehen, auf die Stadt Biesenthal über. Es wird vereinbart, dass 
die Infrastruktur auch nach der Kündigung erhalten bleibt. Es erfolgt 
dabei kein finanzieller Ausgleich der Stadt Biesenthal an die Gemeinde 
Wandlitz.

Anlagen auf Folgeseiten
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Logos mit Text
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Logos mit Text komplett weiß/negativ ohne Hintergrundelement
zum Platzieren auf der entsprechenden farbigen Fläche

Logo quadratisch mit weißem Rahmen

Empfohlen 4,5 mm

Empfohlen 3,5 mm
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Farbdefinitionen

Typografie Namen

Rot
CMYK 40/100/45/10
Pantone 221 C
HKS 28 K
RAL 4004 (Bordeauxviolett)

Signika Negative
Light/Bold

» Free Download unter
https://fonts.google.com/specimen/Signika+Negative

Blau
CMYK 80/35/0/5
Pantone 7689 C
HKS 46 K
RAL 5012 (Lichtblau)

Grün
CMYK 60/15/100/20
Pantone 7496 C
HKS 60 K
RAL 6025 (Farngrün)
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe

Einrichtung und Pflege des Wanderweges „Wandlitzer Seenweg“ und dessen Beschilderung 
und Möblierung auf dem Gebiet der Gemeinde Marienwerder

Zwischen 
der Gemeinde Marienwerder 

Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal 
vertreten durch den Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim

und 
der Gemeinde Wandlitz 

Prenzlauer Chaussee 157, 16348 Wandlitz, 
vertreten durch die Bürgermeisterin

wird nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen:

Präambel

Jede Kommune ist zuständig für die Wanderwege und deren Markierung 
auf ihrem kommunalen Gebiet. Das beinhaltet auch die Beschaffung bzw. 
Ersatzbeschaffung, Aufstellung und Pflege der Infrastruktur an diesen Wan-
derwegen und die damit im Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten 
der Verkehrssicherung und Haftung.

Die Gemeinde Wandlitz strebt die Erlangung des Prädikats „Staatliche An-
erkennung als Erholungsort“ an. Dafür wurde im Jahr 2012 eine Erholungs-
entwicklungskonzeption beschlossen. Ein Baustein dieser Konzeption ist die 
Entwicklung eines vermarktbaren Wanderwegeangebotes. Dafür wurden 
ein Rundwanderweg „Wandlitzer Seenweg“ geplant, der die Ortsteile der 
Gemeinde miteinander verbindet und den öffentlichen Nahverkehr mit an-
bindet. Ergänzt wird der Etappenwanderweg „Wandlitzer Seenweg durch 
die Tages-Rundwege „Seeblicke“, mit denen Tageswanderer angesprochen 
werden sollen. Siehe beiliegendes Informationsblatt (Anlage 2).

Ein Teil der Zuwegung des „Wandlitzer Seenweges“ zum Bahnhof Ruhls-
dorf-Zerpenschleuse sowie ein Teil des Wanderwegeverlaufs am Wischsee 
zwischen Lottschesee und Prenden gehört der Gemeinde Marienwerder. 
Der Wegeverlauf am Wischsee entspricht dem vorhandenen grünen Balken 
Wanderweg vom Bahnhof Biesenthal nach Groß Schönebeck.

Dafür plant die Gemeinde Wandlitz die Aufstellung von Infrastruktur an die-
sen Wanderwegen. Dazu gehören die Beschilderung (= Wegweisung) sowie 
die Möblierung (= Errichtung von Erholungseinrichtungen) dieser Wanderwe-
ge zu Informations- und Erholungszwecken für die Allgemeinheit. Zur Weg-
weisung zählen Markierungszeichen sowie Haupt- und Zwischenwegweiser; 
zu den Erholungseinrichtungen Bänke, Tische und Informationstafeln. Die 
Wegweiser werden dem Wanderwegweiser-System des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark entsprechen.

Um diese Aufgabenübertragung (Delegation, § 3, Abs.1, Nummer 2, GKGBbg) 
auf eine sichere rechtliche Grundlage zu stellen, werden diese Aufgaben 
durch die vorliegende öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf die Gemeinde 
Wandlitz übertragen.

§ 1 
Aufgabenübertragung

(1) Es handelt sich um folgende Aufgabe:
– Planung der Wegeführung und Infrastruktur
– Vergabe der Planungsleistungen
– Vergabe der Infrastruktur

– Aufstellung der Infrastruktur
– Kontrolle und Pflege der neuen Infrastruktur
– Bearbeitung von Bürgeranfragen

 Die Aufgabe der Markierung wird nur in soweit übertragen als die Ge-
meinde Marienwerder zuständig ist. Soweit der Landkreis Barnim die 
Aufgabe der Markierung in freier Landschaft (gemäß § 22, Absatz 5 
des BbgNatSchAG) zu einem späteren Zeitpunkt überträgt, gilt diese 
Aufgabe als mit übertragen im Sinne dieser Vereinbarung.

(2) Die Gemeinde Marienwerder überträgt die Aufgabe in Bezug auf die 
Wegeverläufe, wie sie sich aus Anlage 1 dieser Vereinbarung ergeben, 
nach § 1 Abs. 1 auf die Gemeinde Wandlitz. Die Aufgabe wird delegiert 
(§ 5 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 GKGBbg).

 Es gelten folgende darüber hinaus gehende Vereinbarungen:
– Die Planung der Wegeführung und Infrastruktur auf dem Gebiet der 

Gemeinde Marienwerder wird von der Gemeinde Wandlitz in enger 
Abstimmung mit der Gemeinde Marienwerder vorgenommen.

– Die Gemeinde Wandlitz zeigt für den Wandlitzer Seenweg die Mar-
kierung im Wald bei der zuständigen Unteren Forstbehörde an (ge-
mäß § 15, Absatz 6 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg) und 
beantragt die Markierungsbefugnis für die freie Landschaft beim 
Landkreis Barnim (gemäß § 22, Absatz 5 des BbgNatSchAG).

– Für das Siedlungsgebiet erteilt hiermit die Gemeinde Marienwerder 
der Gemeinde Wandlitz die Markierungsbefugnis.

– Die Gemeinde Wandlitz prüft die bauliche und technische Sicherheit 
der neu aufgestellten Erholungseinrichtungen (Infotafeln, Bänke und 
Tische).

– Bürgeranfragen dieser Wanderwege-Abschnitte des Wandlitzer 
Seenweges betreffend, werden an die Gemeinde Wandlitz weiter-
geleitet.

– Der „Wandlitzer Seenweg“ kann von beiden Kommunen, von der 
Gemeinde Marienwerder sowie von der Gemeinde Wandlitz ver-
marktet werden.

– Die zeitlich unbegrenzten Nutzungsrechte am Logo (Wort-Bild-Mar-
ke) „Wandlitzer Seenweg“ liegen bei der Gemeinde Wandlitz. Die 
Gemeinde Wandlitz stellt der Gemeinde Marienwerder die einfa-
chen Nutzungsrechte für das Logo der Wanderwege „Wandlitzer 
Seenweg“ kostenfrei zur Verfügung.
• Es gelten dabei die angefügten „Gestaltungsrichtlinien“ gemäß 

Anlage 3.
• Das Logo für den „Wandlitzer Seenweg“ kann durch die Ge-

meinde Marienwerder frei für Printprodukte (z. B. Flyer, Karten) 
und digitale Produkte (z. B. Website) zu Informations- und Wer-
bezwecken verwendet werden.
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• Merchandisingprodukte, die die Gemeinde Marienwerder anfer-
tigen lassen möchte, werden vor Beauftragung der Produktion 
schriftlich unter Angabe des Preises bei der Gemeinde Wandlitz 
eingereicht. Die Gemeinde Wandlitz behält sich eine Freigabe 
vor. Weiterhin hält sich die Gemeinde Wandlitz ein Mitspra-
cherecht hinsichtlich der angemessenen Preisgestaltung der 
Merchandisingprodukte vor.

 Der grüne Balken Wanderweg vom Bahnhof Biesenthal nach Groß Schö-
nebeck ist von dieser Vereinbarung nicht betroffen.

§ 2 
Kosten

(1) Die Gemeinde Wandlitz übernimmt alle Kosten, die mit der Planung, 
dem Erwerb, der Einrichtung und Pflege der Wanderwege sowie deren 
Infrastruktur zusammenhängen.

 
 Die Infrastruktur (Wegweisung und Erholungseinrichtungen) geht in das 

Eigentum der Gemeinde Wandlitz über.
 
 Die Gemeinde Wandlitz trägt die Kosten für Reparaturen bzw. Ersatzbe-

schaffungen der neu aufgestellten Beschilderung.

(2) Eine Vergütung der Aufgaben an die Gemeinde Wandlitz findet nicht 
statt.

§ 3
Laufzeit und Kündigung

(1) Die Vereinbarung ist unbefristet. Sie wird am Tag der nach der letzten 
öffentlichen Bekanntmachung wirksam. Jede Kommune kann die Ver-
einbarung bis spätestens zum 31. Dezember eines Jahres zum Ablauf 
des darauffolgenden Jahres kündigen. Die Vereinbarung ist erstmalig 
zum 31. Dezember 2020 kündbar. Das besondere Kündigungsrecht nach 
§ 60 VwVfG bleibt unberührt.

(2) Bei Kündigung gehen die Infrastruktur sowie alle Rechte und Pflichten, 
die mit diesen Wanderwegen und deren Infrastruktur im Zusammen-
hang stehen, auf die Gemeinde Marienwerder über. Es wird vereinbart, 
dass die Infrastruktur auch nach der Kündigung erhalten bleibt Es er-
folgt dabei kein finanzieller Ausgleich der Gemeinde Marienwerder an 
die Gemeinde Wandlitz.

Anlagen auf Folgeseiten
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Logos mit Text
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Logos mit Text komplett weiß/negativ ohne Hintergrundelement
zum Platzieren auf der entsprechenden farbigen Fläche

Logo quadratisch mit weißem Rahmen

Empfohlen 4,5 mm

Empfohlen 3,5 mm
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Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Öffentliche Bekanntmachung

Freiwilliger Landtausch „Klandorf – Zerpenschleuse II“, Verf.-Nr.: 550618

Verfahrensgebiet: 
Gemarkung Klandorf, Flur 3, Flurstücke 104,112,182
Gemarkung Klandorf, Flur 4, Flurstücke 64, 65, 216
Gemarkung Ruhlsdorf, Flur 3, Flurstück 224
Gemarkung Zerpenschleuse, Flur 3, Flurstücke 171, 172, 199

Bekanntgabe des Tauschplanes
Die Bekanntgabe des Tauschplanes zum freiwilligen Landtausch „Klandorf  
– Zerpenschleuse II“, Verf.-Nr.: 550618 findet für die Teilnehmer und Neben-
beteiligten durch Auslegung seiner Bestandteile am 

16.09.2019 von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

im Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung,
Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau (Zimmer 1.04)

statt.

Während der Auslegungszeit werden Auskünfte über den Tauschplan erteilt.
Die Beteiligten können sich im Auslegungstermin vertreten lassen. Der Ver-

treter hat im Termin eine schriftliche Vollmacht vorzulegen. Die Unterschrift 
des Vollmachtgebers muss öffentlich oder amtlich beglaubigt sein.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Tauschplan kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung,
Grabowstraße 33, 17291 Prenzlau 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Prenzlau, 10. Juli 2019

Im Auftrag

Benthin

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

Farbdefinitionen

Typografie Namen

Rot
CMYK 40/100/45/10
Pantone 221 C
HKS 28 K
RAL 4004 (Bordeauxviolett)

Signika Negative
Light/Bold

» Free Download unter
https://fonts.google.com/specimen/Signika+Negative

Blau
CMYK 80/35/0/5
Pantone 7689 C
HKS 46 K
RAL 5012 (Lichtblau)

Grün
CMYK 60/15/100/20
Pantone 7496 C
HKS 60 K
RAL 6025 (Farngrün)
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Öffentliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

Öffentliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

In der Zeit vom 01. Juli 2019 bis zum 28. Februar 2020 führt der Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“ die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten an den 
Gewässern II. Ordnung innerhalb des Verbandsgebietes durch. Die Arbeiten 
werden weitgehend von den Mitarbeitern des Verbandes durchgeführt. In 
wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses 
oder der Hochwasservorsorge von Siedlungsgebieten) muss die Gewässer-
unterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen.
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 
bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an den Ge-
wässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und zeitweisen 
Grundstückbenutzung durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauf-
tragten Mitarbeiter.
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächeneigentümer und 
Nutzer, die Uferbereiche als Gewässerrandstreifen so zu bewirtschaften, 
dass die wasserwirtschaftlichen und ökologischen Gewässerfunktionen im 
Sinne des § 38 Abs. 1 WHG nicht beeinträchtigt werden! Die Breite der 
Gewässerrandstreifen (Uferbereiche) beträgt im Außenbereich 5,00 Meter 
von der Böschungsoberkante landeinwärts. Zudem sind alle Handlungen zu 
unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder wesent-
lich erschweren.
Gemäß § 41 WHG und § 84 BbgWG, haben die Eigentümer, Anlieger und 
Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten der Gewässer zu dulden, dass die 
Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, 

befahren, vorübergehend benutzen und Kraut und Aushub ablegen.
Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune oder Gehölzpflanzungen) in und 
an Gewässern oder den vorgenannten Uferbereichen ist durch die untere 
Wasserbehörde des betreffenden Landkreises genehmigungspflichtig.
Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die Gewässerunterhaltung nicht 
mehr erschweren, als es den Umständen nach unvermeidbar ist. Zudem 
müssen Anlagen, die durch die Gewässerunterhaltungstechnik beschädigt 
werden könnten oder diese beschädigen (wie Grenzsteine, Ein- und Ausläufe 
von Rohrleitungen, Drainagen u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 Meter 
über Geländeoberkante, gekennzeichnet werden.
Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit 
der angezeigten Gewässerunterhaltung wenden Sie sich bitte an den

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“,
Rüdnitzer Chaussee 42,

16321 Bernau,
Telefon: 03338-8266; Fax: 03338-8267; E-Mail: info@wbv-finow.de.

Bernau, den 15.06.2019

Krone
Geschäftsführer

Ende der öffentlichen Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“

Öffentliche Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“

Öffentliche Bekanntmachung des WAV „Panke/Finow“

Der Wasser- und Abwasserverband „Panke/Finow“ gibt bekannt, dass die 
öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung Nr.: 02/19 des Wasser- und 
Abwasserverbandes „Panke/Finow“ am 11.09.2019 um 17:00 Uhr im Saal 
Alt-Lobetal in 16321 Bernau bei Berlin OT Lobetal, Alt-Lobetal 1 stattfindet.

Tagesordnung
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ver-

bandsmitglieder
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Beschlussfassung über Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung 
6. Genehmigung der Niederschrift über die vorangegangene Sitzung 

(22.05.2019) 
7. Bericht des Verbandsvorstehers und des Geschäftsbesorgers über 

wichtige Angelegenheiten des Verbandes mit anschließender Diskus-
sion

8. Bürgerfragestunde
9. Anfragen der Verbandsmitglieder
10. Behandlung der Tagesordnungspunkte
10.1 Wahl der/s Vorsitzenden der Verbandsversammlung
10.2  Wahl der/s stellv. Vorsitzenden der Verbandsversammlung
10.3 Wahl Vorstandsmitglieder 
10.4 Wahl stellv. Vorstandsmitglieder
10.5 Beschlussfassung zur Änderung der Geschäftsordnung der Verbands-

versammlung des WAV „Panke/Finow“
11. Schließung der Sitzung

gez. Siebenmorgen
Vorsitzender der Verbandsversammlung

Ende der öffentlichen Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes „Panke/Finow“
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Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und Mitteilungen

Beschlüsse des Hauptausschusses der StVV Biesenthal vom 21. Februar 2019

Beschluss-Nr. H 01/2019
Vergabe Planungsleistungen Sanierung Stadtpark Biesenthal
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der StVV Biesenthal beschließt:
1.  Mit den Planungsleistungen der Leistungsphasen 4-9 nach HOAI für 

die Sanierung des Stadtparks Biesenthal das Büro Schmidt-Seifert 
Landschaftsarchitektur Stadtforschung Gartendenkmalpflege Großbee-
renstraße 71 10963 Berlin zu beauftragen.

2. Die Aufhebung des Sperrvermerkes auf der Kostenstelle 52.3.01/ 
0691.785300.

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 02/2019
Vergabe Weiterführung Planungsleistungen Umstellung und Erneu-
erung der Straßenbeleuchtung Biesenthal auf LED
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der StVV Biesenthal beschließt:
1.  Den Auftrag für die Weiterführung der Planungsleistungen zur Um-

stellung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet von Biesenthal auf 
energiesparende LED-Beleuchtung an das Ingenieurbüro Fahrendholz, 
Bahnhofstraße 4 in 16349 Wandlitz zum Angebotspreis zu vergeben.

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 03/2019
Vergabe Planungsleistungen Friedhofsweg
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der StVV Biesenthal beschließt:

1.  Mit den Planungsleistungen des Ausbaus des Friedhofsweges in Bie-
senthal für die Leistungsphasen 4 bis 9 nach HOAI das Büro IVU Inge-
nieurbüro für Versorgungs- und Umwelttechnik GmbH, Elisenauer Weg 
1-3, 16321 Bernau OT Börnicke zu beauftragen.

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal–Barnim wird beauftragt, für die 
Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 04/2019
Kita Neubau Weprajetzky-Weg – Bedarfsplanung
Beschlusstext:
1.  Der Hauptausschuss der StVV der Stadt Biesenthal beschließt, die „Be-

darfsplanung“ (siehe beigefügte Anlage) der mh bauplanBAR GmbH 
anzunehmen und zu bestätigen

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt in die-
sem Sinne für die Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse des Hauptausschusses der StVV Biesenthal vom 14. März 2019

Beschluss-Nr. H 05/2019
Vergabe für die Beschaffung eines Aufsitzmähers
Beschlusstext:
1. Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bie-

senthal, beschließt, der Firma Kraftfahrzeug-Fertigung-Landtechnik 
GmbH Löwenberg, Eberswalder Str. 6, 16775 Löwenberger Land den Zu-
schlag für die Beschaffung eines Aufsitzmähers mit einem Auftragswert 
zu erteilen. 

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt die er-
forderlichen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 06/2019
Vergabe Erstellung Verkehrskonzept nördliche Bahnhofstraße
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der StVV Biesenthal beschließt:
1. Mit der Erstellung des Verkehrskonzeptes nördliche Bahnhofstraße Bie-

senthal das Büro Brenner Bernard Ingenieure GmbH, Nordlichtstraße 17 
aus 13405 Berlin zu beauftragen.

2. Die überplanmäßigen Aufwendungen der Buchungsstelle 51.1.01.543100 
in Höhe von 23.675,53 €. Die Deckung der Mittel  erfolgt aus Kassen-
mitteln. 

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für die 
Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 07/2019 NÖ
Ergänzung/Abänderung des Beschlusses Nr. 40/2005 vom 18.08.2005
Grundstücksteilflächenverkauf in der Gemarkung Biesenthal, Flur 
7, Flurstücke div. (T.)
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse des Hauptausschusses der StVV Biesenthal vom 11. April 2019

Beschluss-Nr. H 08/2019
Vergabe von Zuschüssen zur Förderung von Kultur, Sport und Hei-
matpflege in der Stadt Biesenthal 
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal 
beschließt, die Verteilung der Haushaltsmittel in der Haushaltsstelle 
01.28.1.01.531800 zur Förderung von Kultur, Sport und Heimatpflege in der 
Stadt Biesenthal entsprechend der beigefügten Anlage.  
Der Amtsdirektor wird beauftragt, entsprechend der Richtlinie zur Förderung 
von Kultur, Sport und Heimatpflege in der Stadt Biesenthal zu handeln. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 09/2019 NÖ
Grundstückstausch Flurstücke diverse Flurstücke in der Flur 4 der 
Gemarkung Biesenthal 
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse des Hauptausschusses der StVV Biesenthal vom 09. Mai 2019

Beschluss-Nr. H 10/2019
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag „Umbau 
des Einfamilienhauses mit Einbau von Gauben“, Schulstraße 6 
Beschlusstext:
1.  Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bie-

senthal erteilt zum Antrag auf Baugenehmigung „Umbau des Einfami-
lienhauses mit   Einbau von Gauben“, Schulstraße 6, Flur 11, Flst. 145, 
das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB.

2.  Den Anträgen auf Abweichung von den Festsetzungen der Gestaltungs-
satzung „Altstadt“ Biesenthal wird zugestimmt:

 § 6 (4) Dachaufbauten: Breite der Schleppgaube, gartenseitig
 § 4 (2) Fassadengliederung: nicht übereinandersetzen der Laibungen der 

Fassadenöffnungen in mehrgeschossigen Fassaden
3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Stadt Biesenthal zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 11/2019
Vergabe Bauleistungen Rundweg Wukensee
Der Hauptausschuss der StVV Biesenthal beschließt:

1. Den Auftrag zur Ausführung der Bauleistungen für den Rundweg Wu-
kensee an die Firma Mainka GmbH Straßenunterhaltung, Pappelhain 29, 
15378 Rüdersdorf OT Hennickendorf zu vergeben.

2. Die notwendigen überplanmäßigen Finanzmittel in Höhe von 25.400 € 
werden aus Kassenmitteln gedeckt. 

– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal vom 20. Juni 2019

Beschluss-Nr. N 01/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Stellvertreter des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters
Beschlusstext:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt  Biesenthal beschließt die 

Wahl von 1 (Anzahl) Stellvertreter/n für den ehrenamtlichen Bürger-
meister.

2.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal stellt fest, dass 
aus ihrer Mitte zum 1. Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Stadt Biesenthal Herr Matzke gewählt wurden.

– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 02/2019
Vorsitz des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt:
Der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Biesenthal führt den Vorsitz des 
Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 03/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Mitglieder des Hauptausschus-
ses und deren Stellvertreter
Beschlusstext:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal legt die Anzahl 

der Mitglieder des Hauptausschusses auf 8 fest.
2.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal stellt fest, dass 

aus ihrer Mitte folgende Mitglieder des Hauptausschusses und deren 
Stellvertreter gewählt wurden:

 Mitglied Stellvertreter
 Frau Dr. Buder Herr Matzke
 Herr Dr. Lucke Herr S. Wunderlich
 Frau Mächtig Herr Siebenmorgen, Herr Groß
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 Frau Eckert Herr Krone
 Herr Klix Herr Guse
 Herr Bruchmann Herr Seidlitz
 Herr Zerbe Frau Zinke-Marggraf

3. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal hat als stellver-
tretenden Hauptausschussvorsitzenden Herr Bruchmann gewählt.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 04/2019
Wahl der weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amts-
ausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal hat folgende wei-
tere Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes 
Biesenthal-Barnim gewählt:

Mitglied  Stellvertreter
Frau Dr. Buder Herr Matzke
Herr Siebenmorgen Herr Groß
Herr Kenzler Herr Krone
Herr Klix Herr Guse

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 05/2019
Benennung eines Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
A1-Ausschuss
Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal benennt für den 
A1-Ausschuss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 

1. Mitglied: Herr Bruch Stellvertreter/in: Herr Matzke
2. Mitglied: Frau Dr. Buder  Stellvertreter/in: Herr Dr. Lucke

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 06/2019
Wahl der Vertreter und deren Stellvertreter für den Wasser- und Ab-
wasserverband „Panke-Finow“

Beschlusstext:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal entsendet fol-

gende Vertreter und deren Stellvertreter in den Wasser- und Abwasser-
verband „Panke-Finow“:

 Vertreter  Stellvertreter
 Herr Nedlin  stellv. des Amtsdirektors Frau Döber
 Herr Siebenmorgen Herr Guse

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WAV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weib-
liche und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 06/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“
Beschlusstext:
1.  Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt, 

folgenden Vertreter und dessen Stellvertreter in den Wasser- und Bo-
denverband „Finowfließ“ zu entsenden:

 Vertreter  Stellvertreter
 Herr Jörg Volkmann Herr Dr. Kuno Marzok

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Breydin vom 20. Mai 2019

Beschluss-Nr. 13/2019   
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB „Neu-
bau einer Reit-/Bewegungshalle“ Gemarkung: Tuchen, Flur 2, Flur-
stück 135, Kirchstraße 18
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt:
1. Zu dem Bauantrag „Neubau einer Reit-/Bewegungshalle“, Gemarkung 

Tuchen, Flur 2, Flurstück 135, Kirchstraße 18, wird das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Breydin zu handeln. 

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 14/2019
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Antrag „Errichtung 
von vier Windkraftanlagen“, Gemarkung Tuchen, Flur 2, Flurstücke 
174, 175, 219, 220

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin erteilt zum Antrag „Errich-
tung von vier Windkraftanlagen“, Typ V 150 – 4,2 MW, Gemarkung Tuchen, 
Flur 2, Flurstücke 174, 175, 219, 220 das gemeindliche Einvernehmen nach 
§ 36 BauGB.
Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Namen 
der Gemeinde Breydin zu handeln.
– Beschluss abgelehnt

Beschluss-Nr. 15/2019
Jahresabschluss per 31.12.2017
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt den 
geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Breydin per 31.12.2017
– Beschluss angenommen
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Beschluss-Nr. 16/2019
Entlastung des Amtsdirektors zum Jahresabschluss 2017
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt, dem Amtsdi-
rektor gem. § 82 BbgKVerf die uneingeschränkte Entlastung zum Jahresab-
schluss 2017 zu erteilen. 
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. 17/2019 NÖ
Personalentscheidung zur Wahrnehmung der ständigen stellvertre-
tenden Leitungsfunktion in der Kindereinrichtung „Schlossgeister“ 
16230 Breydin
– Beschluss angenommen

NÖ = nicht öffentlich

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Breydin vom 24. Juni 2019

Beschluss-Nr. N 01/2019   
Festlegung der Anzahl der Stellvertreter des ehrenamtlichen Bür-
germeisters
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt die Wahl von 

2 (Anzahl) Stellvertreter/n für den ehrenamtlichen Bürgermeister.
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin stellt fest, dass aus ihrer 

Mitte zum 1. Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Breydin Frau Sandra Müller und zum 2. Stellvertreter 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Breydin Herr 
Michael Klein gewählt wurden.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 02/2019
Wahl des weiteren Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin hat folgendes weiteres 
Mitglied und dessen Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes 
Biesenthal- Barnim gewählt:

Mitglied Stellvertreter
Frau Petra Lietzau Herr Andreas Ullrich

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 03/2019
Benennung eines Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
A1-Ausschuss
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin benennt für den A1-Aus-
schuss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 

Mitglied Stellvertreterin 
Herr Dietmar Schmidt Frau Petra Lietzau

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 04/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Zweckver-
band Wasser- und Abwasserversorgung Eberswalde (ZWA)
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin entsendet folgenden 

Vertreter und dessen Stellvertreter in den Zweckverband Wasser- und 
Abwasserversorgung Eberswalde (ZWA):

 Vertreter Stellvertreter
 Herr Andre Nedlin Frau Kerstin Engnath 

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
ZWA zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 05/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt, folgenden 

Vertreter und dessen Stellvertreter in den Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“ zu entsenden:

 Vertreter Stellvertreter
 Frau Kerstin Engnath Herr Lars Falz

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Marienwerder vom 18. Juni 2019

Beschluss-Nr. N 01/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Stellvertreter des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die 

Wahl von 2 (Anzahl) Stellvertreter/n für den ehrenamtlichen Bürger-
meister.

2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder stellt fest, dass 
aus ihrer Mitte 

 Herr Tegge, Thomas
 Herr Lützow, Frank
 zum Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 

Marienwerder gewählt wurde.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr.  N 02/2019   
Bestand des Hauptausschusses
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt, die 

Anzahl und die Mitglieder des Hauptausschusses nicht festzulegen.
2.  Der Amtsdirektor wird beauftragt, zur nächsten Sitzung der Gemein-

devertretung der Gemeinde Marienwerder eine Beschlussvorlage zu 
erstellen, die die Auflösung des Hauptausschusses beinhaltet.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 03/2019
entfällt

Beschluss-Nr. N 04/2019  
entfällt

Beschluss-Nr. N 05/2019  
Wahl der weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amts-
ausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat folgende weitere 
Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes Bie-
senthal-Barnim gewählt:

Mitglieder  Stellvertreter/in
Herr Thomas Tegge Frau Sabine Gärtner
Herr Dirk Büttner Herr Rinaldo Kosse

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 06/2019 
Benennung eines Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
A1-Ausschuss
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder benennt für den 
A1-Ausschuss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 

Mitglied Stellvertreter/in 
Frau Klingsporn Herr Büttner

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 07/2019   
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den ZWA 
Eberswalde
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder entsendet folgen-

den Vertreter und dessen Stellvertreter in den Zweckverband Wasser- 
und Abwasserversorgung Eberswalde:

 
 Vertreter  Stellvertreter/in
 Herr Andre Nedlin Herr Mike Strebe

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
ZWA zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 08/2019 
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt, fol-

genden Vertreter und dessen Stellvertreter in den Wasser- und Boden-
verband „Finowfließ“ zu entsenden:

 Vertreter  Stellvertreter/in
 Herr Wittich, Lutz Herr Strebe, Mike

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 09/2019 
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Schnelle Havel“
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt, fol-

genden Vertreter und dessen Stellvertreter in den Wasser- und Boden-
verband „Schnelle Havel“ zu entsenden:

 Vertreter  Stellvertreter/in
 Herr Büttner, Dirk Herr Wittich, Lutz

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV „Schnelle Havel“ zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen 

Beschluss-Nr. N 10/2019 
Mitwirkung des Trägers von Kindereinrichtungen in den Ausschüs-
sen der Kindertagesstätten der Gemeinde Marienwerder
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder benennt Frau  Bunke, 
Karolin und als Stellvertreter Herrn Tegge, Thomas als Vertreter des Trägers 
in den Kindertagesstättenausschüssen der Kindereinrichtungen Kita „Mäu-
sestübchen“ und Kita „Spatzennest“ in der Gemeinde Marienwerder.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen
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Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 

Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse des Hauptausschusses der GV Melchow vom 15. Juli 2019

Beschluss-Nr. H 01/2017
Vergabe Bauleistungen Umfahrung tBZ Melchow
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow be-
schließt:
1.  Mit den Leistungen für die Herstellung der Pflasterfläche zu einer Um-

fahrung vor dem tBZ wird die Firma Chill Garten- und Landschaftsbau, 
Lindenstr. 11, 16230 Breydin beauftragt.

2.  Die überplanmäßigen Auszahlungen aus den Minderauszahlungen der 
Buchungsstelle 54.1.01/0546.785200, Baumaßnahmen Bushaltestelle 
Ahornstraße zu decken.

3.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, alle 
erforderlichen Schritte zur Realisierung einzuleiten. 

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. H 02/2017
Vergabe Bauleistungen Bushaltestelle Ahornstraße Melchow
Beschlusstext:
Der Hauptausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow be-
schließt:

1.  Mit den Leistungen für die Herstellung der Bushaltestelle in der Ahorn-
straße in Melchow wird die Firma Chill Garten- und Landschaftsbau, 
Lindenstr. 11, 16230 Breydin beauftragt.

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt alle 
erforderlichen Schritte zur Realisierung einzuleiten. 

– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Melchow vom 17. Juni 2019

Beschluss-Nr. N 01/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Stellvertreter des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt die Wahl 

von 1 (Anzahl) Stellvertreter/n für den ehrenamtlichen Bürgermeister.
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow stellt fest, dass aus 

ihrer Mitte zum 1. Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeis-
ters der Gemeinde Melchow Herr Torsten Grebs und zum 2. Stell-
vertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde 
Melchow Frau/Herr – gewählt wurden.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 02/2019
Vorsitz des Hauptausschusses der Gemeindevertretung 
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt:
Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Melchow führt den Vorsitz 
des Hauptausschusses der Gemeindevertretung.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 03/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Mitglieder des Hauptausschus-
ses und deren Stellvertreter
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow legt die Anzahl der 

Mitglieder des Hauptausschusses auf  6 fest.
2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow stellt fest, dass aus 

ihrer Mitte folgende Mitglieder des Hauptausschusses und deren Stell-
vertreter gewählt wurden:

 Mitglieder  Stellvertreter/in
 Herr Ronald Kühn Herr Frank Waschkowski    
 Frau Silvia Nikolajski Frau Dorothee Mau
 Herr Marko Schmidt Herr Torsten Grebs
 Herr Udo Springer 
 Herr Thorsten Kleinteich Herr Peter Lemke
 Herr Frank Neumann Herr Andreas Bergener

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat als stellvertreten-
den Hauptausschussvorsitzenden Frau Silvia Nikolajski gewählt.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 04/2019
Wahl der weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amts-
ausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow hat folgendes weiteres 
Mitglied und deren Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes Bie-
senthal-Barnim gewählt:

Mitglieder  Stellvertreter/in
Herr Andreas Bergener Herr Frank Neumann
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Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 05/2019
Benennung eines Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
A1-Ausschuss
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow benennt für den A1-Aus-
schuss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 

Mitglied Stellvertreter/in 
Ronald Kühn Andreas Bergener

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 06/2019
Wahl der Vertreter und deren Stellvertreter für den Wasser- und Ab-
wasserverband „Panke-Finow“
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow entsendet folgende Ver-
treter und deren Stellvertreter in den Wasser- und Abwasserverband „Pan-
ke-Finow“:

Vertreter Stellvertreter
Herr Ronald Kühn Herr Torsten Grebs

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 07/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt, folgenden 

Vertreter und dessen Stellvertreter in den Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“ zu entsenden:

 Vertreter  Stellvertreter
 Herr Peter Lemke Herr Udo Springer

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung Melchow vom 08. Juli 2019

Beschluss-Nr. N 08/2019
Fortgeltung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Ge-
meinde Melchow
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt, die Fortgeltung 
der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow in 
der Fassung vom 21. Juli 2014 in der als Anlage beigefügten vorliegenden 
Form.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 09/2019
Festlegung der Anzahl und Berufung der sachkundigen Einwohner 
für den Bauausschuss der Gemeinde Melchow
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow legt die Anzahl der 

sachkundigen Einwohner für den Bauausschuss auf 4 fest.
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow stellt fest, dass fol-

gende sachkundige Einwohner in den Bauausschuss berufen wurden:
 Herr Mike Riedel
 Herr Erik Hirselandt
 Herr Peter Nikolajski
 Herr Thomas Lamprecht
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 10/2019
Antrag auf Schließzeiten für die Kita „zu den sieben Bergen“ der 
Gemeinde Melchow für das Jahr 2020
Beschlusstext:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt die beantrag-

ten Schließzeiten für das Jahr 2020 für die Kita „zu den sieben Bergen“. 
 Mittwoch, 20.05.2020, Weiterbildungstag 
 Freitag, 22.05.2020, Brückentag nach Himmelfahrt
 Montag, 20.07.2020 bis Freitag 31.07.2020, 2 Wochen Sommerferien
 Montag, 21.12.2020 bis Donnerstag 31.12.2020, Weihnachten/Jahres-

wechsel
2.  Die Eltern sind umgehend von den Schließzeiten zu informieren.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Rüdnitz vom 19. Juni 2019

Beschluss-Nr. N 01/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Stellvertreter des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt die Wahl von 

2 (Anzahl) Stellvertreter/n für den ehrenamtlichen Bürgermeister.
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz stellt fest, dass aus ihrer 

Mitte zum 1. Stellvertreter des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Rüdnitz Frau Daniela Schröder und zum 2. Stellver-
treter des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Rüd-
nitz Frau Edith Stöber gewählt wurden.

 Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für 
weibliche und männliche Personen.

– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 02/2019
Vorsitz des Hauptausschusses der Gemeindevertretung
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Rüdnitz führt den 
Vorsitz des Hauptausschusses der Gemeindevertretung.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 03/2019
Festlegung der Anzahl und Wahl der Mitglieder des Hauptausschus-
ses und deren Stellvertreter
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz legt die Anzahl der Mit-

glieder des Hauptausschusses auf 5  fest.
2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz stellt fest, dass aus ihrer 

Mitte folgende Mitglieder des Hauptausschusses und deren Stellvertre-
ter gewählt wurden:

 Mitglieder  Stellvertreter/in
 Frau Daniela Schröder Frau Heike Menschner
 Herr Sören Opel Herr Tobias Bastian
 Frau Christina Straube Frau Edith Stöber
 Herr  Mario Herrmann Frau Nanett Nahs

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat als stellvertretenden     
 Hauptausschussvorsitzenden Frau Daniela Schröder gewählt.
Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 04/2019
Wahl der weiteren Mitglieder und deren Stellvertreter für den Amts-
ausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz hat folgende weitere Mitglie-
der und deren Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes Biesen thal- 
Barnim gewählt:

Mitglieder  Stellvertreter/in
Frau Heike Menschner  Herr Tobias Bastian
Frau Christina Straube Herr Mario Herrmann

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 05/2019
Benennung eines Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
A1-Ausschuss
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz benennt für den A1-Aus-
schuss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 

Mitglied Stellvertreter/in 
Andras Hoffmann Christina Straube

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 06/2019
Wahl der Vertreter und deren Stellvertreter für den Wasser- und Ab-
wasserverband „Panke-Finow“
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz entsendet folgende Vertre-
ter und deren Stellvertreter in den Wasser- und Abwasserverband „Pan-
ke-Finow“:

Vertreter Stellvertreter
Herr Andreas Hoffmann Frau Heike Menschner
Frau Christina Straube Herr Mario Herrmann

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 07/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt, folgenden 

Vertreter und dessen  Stellvertreter in den Wasser- und Bodenverband 
„Finowfließ“ zu entsenden:

 Vertreter  Stellvertreter
 Frau Nanett Nahs Frau Victoria Kath

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung Sydower Fließ vom 24. Juni 2019

Beschluss-Nr. N 01/2019
– zurück gestellt

Beschluss-Nr. N 02/2019
Bestand des Hauptausschusses
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt, die 

Anzahl und die Mitglieder des Hauptausschusses nicht festzulegen.
2.  Der Amtsdirektor wird beauftragt, zur nächsten Sitzung der Gemein-

devertretung der Gemeinde Sydower Fließ eine Beschlussvorlage zu 
erstellen, die die Auflösung des Hauptausschusses beinhaltet.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 03/2019
– entfällt  

Beschluss-Nr. N 04/2019
– entfällt  

Beschluss-Nr. N 05/2019
Wahl eines weiteren Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ hat folgendes wei-
teres Mitglied und dessen Stellvertreter für den Amtsausschuss des Amtes 
Biesenthal-Barnim gewählt:

Mitglieder  Stellvertreter/in
Herr Klaus-Peter Blanck Herr Konstantin Schubert

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 06/2019
Benennung eines Mitglieds und dessen Stellvertreter für den 
A1-Ausschuss
Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ benennt für den 
A1-Ausschuss des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 

Mitglied Stellvertreter/in 
Simone Krauskopf Klaus-Peter Blanck

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 07/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Zweckver-
band Wasser- und Abwasserversorgung Eberswalde (ZWA)
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ entsendet folgen-

den Vertreter und dessen Stellvertreter in den Zweckverband Wasser- 
und Abwasserversorgung Eberswalde:

 Vertreter 
 Herr Andre Nedlin 

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
ZWA zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Beschluss-Nr. N 08/2019
Wahl des Vertreters und dessen Stellvertreter für den Wasser- und 
Bodenverband „Finowfließ“
Beschlusstext:
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt, fol-

genden Vertreter und dessen Stellvertreter in den Wasser- und Boden-
verband „Finowfließ“ zu entsenden:

 Vertreter  Stellvertreter
 Herr Jan Jelmer Dijkstra Herr Jürgen Giese

2.  Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, den 
WBV zu informieren.

Die verwendeten Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibli-
che und männliche Personen.
– Beschluss angenommen

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechtagen
Montag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 15.00 Uhr
in der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Verwaltungsservice – Sitzungsdienst – eingesehen 
werden. 
Die Einsichtnahme ist auch während der Sprechzeiten beim jeweiligen Bür-
germeister möglich. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Einladung der Jagdgenossenschaft Klobbicke

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Klobbicke lädt seine Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung am Freitag, den 09.08.2019 um 18:00 Uhr in das 
Gemeindezentrum Tuchen (alte Schule) recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1.  Eröffnung und Begrüßung
2.  Abstimmung über die Tagesordnung
3.  Bericht des Vorsitzenden
4.  Bericht des Kassenführers

5.  Bericht des Kassenprüfers
6.  Entlastung des Vorstandes, des Kassenführers und Kassenprüfers
7.  Wahl des neuen Vorstandes
8.  Wahl des neuen Kassenführers und Kassenprüfers
9.  sonstiges

Hartfried Brunow
Jagdvorsteher

— ENDE DES AMTLICHEN TEILS —

— Ende der sonstigen ortsüblichen Bekanntmachungen und Mitteilungen —
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INFORMATIONEN AUS DER AMTSVERWALTUNG

II. NICHTAMTLICHER TEIL
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Annahme von Beiträgen für das Amtsblatt Biesenthal-Barnim:
Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal

bei Frau Dieck, Zimmer 304
Tel: (03337) 45 99 23 oder 4599 0, Fax: (03337) 45 99 40
E-Mail: buero.amtsdirektor@amt-biesenthal-barnim.de

Annahmezeiten: 
Mo, Do 9 – 12 Uhr, 13 – 15 Uhr | Di 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr

Annahme von Anzeigen:
Wolfgang Beck, Tel. (03337) 45 10 20, Fax (03337) 45 09 19

E-Mail: amtsblatt@gmx.net

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
des Amtsblattes Biesenthal-Barnim: 13. August 2019

Erscheinungsdatum: 27. August 2019

Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle des Amtes Biesenthal- 
Barnim findet am Dienstag, dem 27. August in der Zeit von 17.00 bis 
18.00 Uhr im Amtsgebäude in der Plottkeallee 5, Raum 208 statt.

SPRECHSTUNDE DER SCHIEDSSTELLE

Auslage des  
Amtsblattes in den Gemeinden
BIESENTHAL 
Amtsgebäude Berliner Straße 1
Amtsgebäude Plottkeallee 5
Q1 Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
Café und Konditorei Franke Breite Straße 10
Der Hofladen Danewitz Dorfstraße 22
MARIENWERDER 
Café Sophiengarten Ruhlsdorfer Straße 13
Barnimer Backhaus Klandorfer Straße 54

Verteilerstellen für Gelbe Säcke  
im Amt Biesenthal-Barnim 
An folgenden Standorten im Amt Biesenthal-Barnim erhalten Sie 
Gelbe Säcke:

BIESENTHAL 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 1 Berliner Str. 1 – Information 
Amt Biesenthal-Barnim, Haus 2 Plottkeallee 5 – Zimmer 110 
Blütenzauber Wende Schützenstr. 44
Bruchmann Forst- und Gartencenter Lanker Str. 6
Q 1-Tankstelle Eberswalder Chaussee 5
DANEWITZ
Gemeindehaus  Dorfstr. 21
BREYDIN
Agrargenossenschaft Trampe Dorfstr. 9
MARIENWERDER 
Bus-Shop Biesenthaler Str. 28
Barnimer Backhaus Klandorfer Str. 54
RUHLSDORF 
Autodienst Ruhlsdorf  Dorfstr. 64
MELCHOW 
Bäckerei Haupt Alte Dorfstr. 1
RÜDNITZ 
Bürgerbibliothek  Hans-Schiebel-Platz 1 
Gaststätte „Zum fröhlichen Gustav“ Dorfstr. 3
SYDOWER FLIESS 
GRÜNTAL
Minimarkt Seemke Dorfstr. 28
TEMPELFELDE 
Quelle Shop Räling Schönfelder Str. 4

SITZUNGSTERMINE

DO 01.08. 19 Uhr GV-Sitzung Sydower Fließ Mensa Grüntal
DI 06.08. 19 Uhr OBR Danewitz Gemeindehaus Danewitz
DO 08.08. 19 Uhr Hauptausschuss Biesenthal Rathaus Biesenthal
  19 Uhr GV-Sitzung Rüdnitz BGstätte Rüdnitz
MI 14.08. 19 Uhr Haushalts- und Sozial- 
   ausschuss Biesenthal Rathaus Biesenthal
DO 15.08. 19 Uhr GV-Sitzung Marienwerder Ruhlsdorf
MO 19.08. 19 Uhr GV-Sitzung Melchow TBZ Melchow 
MI 21.08. 19 Uhr Bauausschuss Biesenthal Mensa Grundschule
DO 22.08. 19 Uhr Stadtverordnetenver- 
   sammlung Biesenthal Mensa Grundschule

Alle Sitzungen beginnen um 19.00 Uhr. Änderungen sind möglich und 
können beim - Sitzungsdienst - Tel 03337 / 459925 erfragt werden.

Im Auftrag, Sitzungsdienst
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LAG Barnim e.V. berichtet

Entwicklung in der LEADER-Region des Kreises Barnim 
Am 12.06.2019 wurde der Loka-
len Aktionsgruppe Barnim eine 
besondere Ehre zuteil. Der Ge-
meinsame Begleitausschuss der 
Europäischen Struktur- und In-
vestitionsfonds (ESI-Fonds) 
Brandenburg und Berlin tagte in 
Wandlitz.
Der Gemeinsame Begleitaus-
schuss ist das zentrale Instru-
ment zur Beteiligung der rele-
vanten Partner an der 
Durchführung und Bewertung 
der Förderprogramme für die 
drei ESI-Fonds (ELER, EFRE, ESF). 
Er tagt mindestens zweimal im 
Jahr und setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Ver-
waltungsbehörden, der Landes- 
und Bundesverwaltung, der 
EU-Kommission und insbeson-
dere der brandenburgischen 
Wirtschafts-, Sozial und Um-
weltpartner zusammen. Einmal 
jährlich findet solch eine Tagung 
außerhalb von Potsdam und 
Berlin statt und sieht ein Be-
gleitprogramm in einer zuvor 
ausgewählten Region vor. Sei-
tens der LAG Barnim nahmen 
die Vorstandsmitglieder Petra 
Bierwirth und Reinhard Kro-
schewski sowie die Regionalma-
nagerinnen Ulrike Schubert und 
Torsten Jeran teil.
Die Barnimer haben viel zu bie-
ten, weshalb den Vertretern des 
Begleitausschusses einiges Wis-
sens- und Sehenswertes präsen-
tiert werden konnte. Denn seit 
Beginn der aktuellen Förderperi-
ode wurden bereits Maßnah-
men in Höhe von 23,8 Mio. Euro 
Gesamtkosten umgesetzt bzw. 
begonnen. Es sind dafür 11,9 
Mio. Euro EU-Fördermittel be-
willigt worden. Für weitere Vor-
haben ist die Beantragung von 3 
Mio. Euro EU-Fördermittel er-
folgt. 
Der Gemeinsame Begleitaus-
schuss konnte natürlich nicht 
alle Vorhaben besuchen. Eine 
Auswahl zu treffen fiel in Anbe-
tracht der dafür zur Verfügung 
stehenden Zeit – ein Nachmit-
tag und Abend – nicht so schwer. 
Die Fahrtzeiten gaben den Radi-
us vor. 
Zuerst besuchten die Teilneh-
mer des Begleitausschusses das 

„BarnimPanorama“ in Wandlitz, 
welches in der vergangenen För-
derperiode mit 3,6 Mio. € Förder-
mitteln unterstützt wurde. An-
gelehnt an einen Drei-Seiten- 
Hof, ist das Ensemble als ökolo-
gischer Musterbau und Null-
emissionshaus errichtet wor-
den. Hier werden ein Museum 
und ein Naturparkzentrum mit-
einander vereint und in einer 
gemeinsamen Ausstellung die 
Themen Natur und Landwirt-
schaft präsentiert. Auf 1.650 m² 
wird die Geschichte des Barnim 
von der eiszeitlichen Wildnis 
zur modernen Kulturlandschaft 
erzählt. 
Weiter ging es nach Basdorf, um 
eines der großen Sportprojekte 
in der Region zu besichtigen. 
Auf dem Gelände des ehemali-
gen Fremd- und Zwangsarbei-
terlagers wird die einstige Aula 
als Sportstätte hergerichtet. Es 
ist ein Einzeldenkmal innerhalb 
eines Ensembles weiterer denk-
malgeschützter Gebäude aus 
dem Jahr 1942. Es wird eine 
Trainingsstätte für diverse 
Kampfsportarten entstehen mit 
Sanitäreinrichtungen, Umklei-
deräumen und Lagerflächen. 
Das Gebäude wird außerdem 
für verschiedenste kulturelle 
Veranstaltungen zur Verfügung 
stehen.
Die Arbeiten sind noch in vol-
lem Gange, so war leider nur 
von außen ein Blick auf das Vor-
haben möglich. Die LAG Barnim 
hat sich dafür ausgesprochen, 

das Vorhaben mit 2,2 Mio. € För-
dermitteln zu unterstützen. 
Die nächste Station war die ehe-
malige Jugendhochschule am 
Bogensee. Die Gebäude stehen 
unter Denkmalschutz und ma-
chen auf den ersten Blick einen 
gut erhaltenen Eindruck. Den-
noch gibt es viel zu tun. Frau 
Schumann, eine Vertreterin der 
Akademie Bogensee GmbH, die 
das Konzept „Campus Bogen-
see“ und die dort geplanten ver-
schiedensten Projekte vorstellte, 
ermöglichte der Gruppe, einige 
Gebäude zu betreten und deren 
Funktionalität zu bestaunen.   
Eine Wiederbelebung des ein-
zigartigen Areals am Bogensee 
ist das erklärte Ziel des Landes 
Berlin, der Eigentümerin. Seit 
mehreren Jahren finden Unter-
suchungen und Maßnahmen 
statt, das Gelände zu sichern 
und für eine Nutzungsaufnah-
me vorzubereiten. Die Akade-
mie Bogensee GmbH, die unter 
dem Dach des „Campus Bogen-
see“ verschiedene Wissensein-
richtungen und Bildungsange-
bote etablieren und auf dem 
Gelände vereinen möchte, ist 
Partner in diesem Prozess. Die 
Errichtung einer Schule und ei-
ner Kita sollen die ersten Bau-
steine bei der Nutzungsaufnah-
me des Campus werden. Es 
folgen Kultur- und Veranstal-
tungsstätten sowie weitere Flä-
chen für Seminare, Weiterbil-
dung und innovative 
Gründungen im Umfeld einer 

nachhaltigen Entwicklung. 
Am Ende des gelungenen Tages 
bedankte sich Frau Dr. Rabold, 
die Leiterin der Verwaltungsbe-
hörde ELER für Brandenburg 
und Berlin, bei den Regionalma-
nagerInnen Ulrike Schubert und 
Torsten Jeran für die sehr gute 
inhaltliche und organisatori-
sche Begleitung und Unterstüt-
zung des Programms.  Die Mit-
glieder des Begleitausschusses 
konnten sich am Abend im 
Schloss Lanke sowohl auf dem 
Schloss-Areal als auch durch ori-
ginal Barnimer Produkte vom 
sinnvollen Einsatz europäischer 
Fördermittel überzeugen. Fassa-
de und Fenster des Schlosses 
wurden mit deren Hilfe saniert, 
es entstanden mehrere Ferien-
wohnungen im Schloss und im 
„grünen Haus“ gleich nebenan. 
Gegenwärtig werden mithilfe 
von EU-Fördermitteln die Zuwe-
gung und Stellplätze für die Feri-
enanlage „grünes Haus“ errich-
tet sowie eine Sauna installiert, 
um den Gästen ein bestmögli-
ches Wohnerlebnis bieten zu 
können.

I N FO
LAG Barnim e. V.   
Ulrike Schubert, Torsten Jeran 
Steinstraße 14 
16225 Eberswalde 
Telefon: 03334- 818393/ 94 
Fax: 03334- 818423 
Mail: leader-barnim@telta.de   
www.leader-barnim.de

„Grünes Haus“ und Pferdestall am Schloß Lanke
Foto: Christo Libuda 2018
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Grundstücksofferte
Die Gemeinde Melchow beab-
sichtigt,  an dem Flurstück 705 
der Flur 1 in der Gemarkung 
Melchow, zur Größe von 698 
m²  ein Erbbaurecht für 99 Jah-
re zur Errichtung eines Eigen-
heims  zu einem wertgesicher-
ten Erbbauzins von zurzeit 
jährlich 896,50 Euro auszuge-
ben. Das Grundstück ist bebaut 
mit einem alten Feuerwehrge-
bäude in der Größe einer Dop-
pelgarage. 
Der Erbbaurechtsnehmer wird 
verpflichtet, das Bestandsge-
bäude abzureißen und das Erb-
baurechtsgebäude innerhalb 
von 3 Jahren bezugsfertig zu er-
richten. 
Im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Melchow ist das 
Grundstück als Dorfgebiet (MD) 
ausgewiesen. Eine Teilfläche 
von ca. 428 m² liegt gemäß der 
Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung der Gemeinde Melchow 
im Innenbereich. Die Bebaubar-
keit richtet sich dort nach § 34 
BauGB i. V. m. § 5 BauNVO. Fra-
gen zur konkreten Bebaubarkeit 
bzw. zulässigen Nutzung kann 

ausschließlich der Landkreis 
Barnim, Untere Bauaufsichtsbe-
hörde, als Genehmigungsbehör-
de verbindlich beantworten.
Sämtliche Kosten der Vertrags-
durchführung (Notar usw.), 
sämtliche Erschließungskosten 
und eventuelle Abrisskosten 
sind vom Erbbaurechtsnehmer 
zu tragen.
Mit der Bekundung eines Inter-
esses entsteht kein Anspruch 
auf Abschluss eines Erbbau-
rechtsvertrages. Aus der Interes-
senbekundung lassen sich keine 
Verpflichtungen der Gemeinde 
Melchow herleiten.
Interessen sind bis spätestens 
15.08.2019 schriftlich beim Amt 
Biesenthal-Barnim, Berliner 
Straße 1, 16359 Biesenthal abzu-
geben. Für Rückfragen steht Ih-
nen Frau Faude, SB Liegenschaf-
ten, Tel. Nr. 03337/459939 oder 
E-Mail: faude@amt-biesent-
hal-barnim.de zur Verfügung.

Biesenthal, den 08.07.2019
Döber

Fachbereichsleiterin Bürgerservice

Grundstücksofferte
Die Gemeinde Melchow beab-
sichtigt,  an dem Flurstück 646 
der Flur 1 in der Gemarkung 
Melchow, zur Größe von 
1.234 m² ein Erbbaurecht für 99 
Jahre zur Errichtung eines Ei-
genheims zu einem wertgesi-
cherten Erbbauzins von zurzeit 
jährlich 2.468,00 Euro auszuge-
ben. Das Grundstück ist seit 
dem 01.12.1977 noch bis zum 
31.10.2019 verpachtet und be-
baut mit einem Wochenend-
haus im Eigentum des Pächters. 
Der Erbbaurechtsnehmer wird 
verpflichtet, das Bestandsge-
bäude abzureißen und das Erb-
baurechtsgebäude innerhalb 
von 3 Jahren bezugsfertig zu er-
richten. 
Im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Melchow ist das 
Grundstück als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) ausgewiesen 
und liegt gemäß der Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung 
der Gemeinde Melchow im In-
nenbereich. Die Bebaubarkeit 
richtet sich dort nach § 34 
BauGB. Fragen zur konkreten 
Bebaubarkeit bzw. zulässigen 
Nutzung kann ausschließlich 

der Landkreis Barnim, Untere 
Bauaufsichtsbehörde, als Ge-
nehmigungsbehörde verbind-
lich beantworten.
Sämtliche Kosten der Vertrags-
durchführung (Notar usw.), 
sämtliche Erschließungskosten 
und eventuelle Abrisskosten 
sind vom Erbbaurechtsnehmer 
zu tragen.
Mit der Bekundung eines Inter-
esses entsteht kein Anspruch 
auf Abschluss eines Erbbau-
rechtsvertrages. Aus der Interes-
senbekundung lassen sich keine 
Verpflichtungen der Gemeinde 
Melchow herleiten.
Interessen sind bis spätestens 
15.08.2019 schriftlich beim Amt 
Biesenthal-Barnim, Berliner 
Straße 1, 16359 Biesenthal abzu-
geben. Für Rückfragen steht Ih-
nen Frau Faude, SB Liegenschaf-
ten, Tel. Nr. 03337/459939 oder 
E-Mail: faude@amt-biesen thal-
barnim.de zur Verfügung.

Biesenthal, den 08.07.2019

Döber
Fachbereichsleiterin Bürgerservice
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Allen Jubilaren und 
Geburtstagskindern 
des Monats August 
übermitteln wir 
die herzlichsten 
Glückwünsche!

Ihre Amtsverwaltung

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 15.30 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Terminabsprache erbeten,  03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Montag – Donnerstag 9 – 12 Uhr / Dienstag 14 – 18 Uhr
 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des  
Ortsvorstehers von Danewitz
Die Sprechstunde des Ortsvorstehers findet alle 
vierzehn Tage jeweils dienstags im Gemeindehaus  
von 18 Uhr bis 19 Uhr statt.  
Termine im August:  13. und 27. August

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus.  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 13. August

STADT BIESENTHAL

Wo Besuch untergebracht  
werden kann!
Herzlich willkommen in der 
Gästewohnung der Stadt Bie-
senthal!
Unsere liebevoll eingerichtete 
Gästewohnung in der Stadt Bie-
senthal, Grüner Weg 8, 3. OG – 
rechts, bietet Ihnen gute Über-
nachtungsmöglichkeiten. In 
einer modernen, komplett einge-
richteten 4-Raum-Wohnung mit 
Küche und Bad können maximal 
6 Erwachsene und 2 Kinder über-
nachten. Die Wohnung verfügt 
über zwei Schlafzimmer für je-
weils zwei Personen und ein Kin-
derzimmer mit Etagenbett. Eine 
Aufbettung für zwei weitere Per-
sonen ist im Wohnzimmer mög-
lich. Ein Kinderreisebett ist nicht 
vorhanden. Sollten sich dem-
nächst bei Ihnen Gäste ankündi-
gen, empfiehlt es sich, rechtzeitig 
Ihre Mietwünsche anzumelden. 
Bürger der Stadt Biesenthal und 
der amtsangehörigen Gemein-
den entrichten:
75,00 € pro Nacht (ab 14.00 Uhr 
bis 10.00 Uhr) + 30,00 € Reini-
gungspauschale
180,00 € pro Wochenende (Frei-
tag ab 14.00 Uhr bis Montag 
10.00 Uhr) + 30,00 € Reinigungs-
pauschale
200,00 € pro Woche (Montag ab 
14.00 Uhr bis Freitag 10.00 Uhr)  
+ 30,00 € Reinigungspauschale
Die Gästewohnung wird grund-
sätzlich als Ganzes vermietet, 
keine Einzelzimmer möglich. Die 
Schlüsselübergabe erfolgt am 
ersten Nutzungstag im Rathaus 
Biesenthal, Sekretariat des Bür-
germeisters, Am Markt 1, von 

Montag bis Donnerstag in der 
Zeit von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 
und an einem Freitag im Amts-
haus 1, Berliner Straße 1, in der 
Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
Außerhalb der genannten Zeiten 
ist keine Schlüsselübergabe mög-
lich. Das Nutzungsentgelt, die 
Reinigungspauschale und die 
Kaution in Höhe von 50,00 € sind 
vom Nutzer rechtzeitig im Vor-
aus zu überweisen.
Die Stadt Biesenthal behält sich 
vor, die Kaution nur zurückzu-
zahlen, wenn eine ordnungsge-
mäße Endreinigung erfolgte und 
die ausgehändigten Schlüssel 
übergeben  wurden. 

Carsten Bruch, 
Ehrenamtlicher Bürgermeister 

INFO
Sekretariat des Bürgermeisters,  
Am Markt 1, 16359 Biesenthal 
 (0 33 37) 20 03,  
Fax (0 33 37) 30 50,  
Bürozeiten: MO – DO 9 – 12 Uhr, 
DI 14 – 18 Uhr, 

NACHRICHTEN AUS DEN GEMEINDEN

Sponsoren- und Spendenaufruf  
19. Wukenseefest vom 16. bis 17.08.
Liebe Biesenthaler, wie in den 
Jahren zuvor, organisiert die 
Stadt Biesenthal wieder das Wu-
kenseefest. 
Um diese, nun schon zur Traditi-
on gewordene Veranstaltung, zu 
einem städtischen Höhepunkt 
werden zu lassen, stellt die Stadt 
Biesenthal in ihrem Haushalts-
plan finanzielle Mittel zur Ver-
fügung. Da diese Mittel zur Aus-
gestaltung des Festes bei 
Weitem nicht reichen, sind wir 
auf Ihre finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen. 
Ich bitte Sie zu prüfen, inwie-
weit Sie dieses Fest finanziell 
unterstützen können. 
Im Eingangsbereich des Strand-
bades Wukensee wird repräsen-
tativ ein Spenden- und Sponso-

renbanner aufgehängt, auf 
welchem wir auf Wunsch Ihren 
Namen oder Ihr Firmenlogo ver-
öffentlichen können.
Ihre Spende bitten wir auf das 
Konto der Stadt Biesenthal zu 
überweisen.

Sparkasse Barnim
IBAN:
DE92 1705 2000 3100 4000 10
Swift/BIC:
WELADED1GZE
Kennwort: 
Unterstützung 
Wukenseefest 2019
Für Ihre Spende bedanken wir 
uns im Voraus. 

Carsten Bruch
Ehrenamtlicher Bürgermeister
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STADT BIESENTHAL

19. Wukenseefest  
vom 16. bis 17. August im Strandbad Wukensee 
Brandenburgs schönstes Strandbad am Wukensee lockt mit span-
nendem Drachenbootfestival, bunten Kinderprogrammen und vie-
len Überraschungen.
Alle Paddelwilligen und Spaßmannschaften laden wir hiermit ganz 

herzlich zur Teilnahme am Dra-
chenbootrennen ein. Viele Höhe-
punkte finden an diesen Tagen pa-
rallel zum Drachenbootrennen 
statt. Die Formulare für die Anmel-
dungen finden Sie auf www.dra-
chenboote.org oder auf entspre-
chendem Link der Stadtseite: 
www.biesenthal.de.

P r o g r a m m 
(Änderungen vorbehalten)

Freitag, 16. August 2019
9.00 Uhr   Eröffnung, Begrüßung durch Bürgermeister und 
  Rektorin der Grundschule „Am Pfefferberg“
  Beginn der Wettkämpfe 
ab 11.00 Uhr Mittagessen 

11.30 Uhr Siegerehrungen der Klassen 4 bis 6
11.50 Uhr Siegerehrungen der Klassen 1 bis 3
ab 13.30 Uhr  Basteln, Sportspiele u. a. Aktivitäten mit dem Hort 
  „Pfefferberg“ und dem KULTI  
15.00 Uhr  Finalläufe der „Schulmeisterschaft im 
  Schwimmen“ für die Klassen 4 bis 6, 
  anschließend Siegerehrungen
16.00 Uhr  Drachenbootrennen der Klassen 4 bis 6
17.00 Uhr Drachenbootrennen der Familienboote,
  anschließend Siegerehrungen

Samstag, 17. August 2019
9.30 Uhr  Eröffnung des Wukenseefestes durch 
  Bürgermeister Carsten Bruch
  Start des Drachenbootrennens
ab 10.00 Uhr Aktionen, Bastelangebote und Überraschungen 
  auf der Festwiese 
ab 11.00 Uhr  Kinderschminken mit der Kita „Sankt Martin“
11.00 – 17.00 Uhr Mitmachprogramm mit Clown Herzchen & Co
ab 11.00 Uhr   Wasserspiele mit der Feuerwehr
11.30 – 14.00 Uhr Schnuppertauchen
13.00 – 18.00 Uhr Wuckizucki-Mitmachzirkus für Kinder 
  jeden Alters
ab 14.00 Uhr Bunte Spiele mit der Kita „Knirpsenland“ 
  auf der Festwiese
14.30 & 17.30 Uhr Studio K-Gruppe sorgt für Stimmung auf 
  dem Steg
16.00 Uhr Studio K-Gruppe auf der Festwiese 
18.00 Uhr Siegerehrungen
20.00 Uhr Abendveranstaltung mit der Partyband 
  „SOWIESO“
ca. 23.00 Uhr Höhenfeuerwerk über dem Wukensee mit 
  musikalischem Highlight

Eintrittspreise:
Pro Person 5,- € für beide Tage, Kinder unter 1,50 m haben freien Ein-
tritt. Es gibt keine Ermäßigungen. Alle Veranstaltungen sind im Preis 
enthalten.

Am Samstagabend haben wir ab 22.00 Uhr bis ca. 2.00 Uhr einen 
Shuttleverkehr vom Strandbad Wukensee eingerichtet. Sie können 
sich somit im Stadtgebiet Biesenthal bis zur Haustür fahren lassen. 
Eine Fahrt kostet pro Person 2,00 €.

Nur Mut! Ein Boot – maximal 16, mindestens 12 Paddler (davon 
mind. 6 Frauen) und ein Trommler – mehr ist nicht notwendig.
Der Kostenbeitrag beträgt 150,- € je Mannschaft. Diese erhält hierfür 
20 Eintrittsbänder.

Nähere Informationen erhalten Sie über den Bürgermeister der Stadt 
Biesenthal, Telefon 03337/2003  und den Wukey’s – Biesenthal Sport-
verein e. V. – Drachenbootsportverein, Frau Simone Drews – Tel. 
0173/9527718.

Carsten Bruch
Ehrenamtlicher Bürgermeister
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GEMEINDE BREYDIN

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Ortsteil Trampe:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 – 19 Uhr, 
im Kulturraum der Gemeinde, Dorfstraße 53
Ortsteil Tuchen-Klobbicke:
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 16 – 17 Uhr,
im Gemeindezentrum Tuchen, Mühlenweg 35,  033451/ 304
Der ehrenamtliche Bürgermeister ist privat unter der  0173/2157485 zu 
erreichen.

Öffnungszeiten des Kompostierplatzes 
in Tuchen – nur für Einwohner  
der Gemeinde Breydin
Liebe Einwohnerinnen und Ein-
wohner, auf dem Kompostier-
platz der Gemeinde in Tuchen 
werden nur haushaltsübliche 
Mengen an Grün- und Baum-
schnitt angenommen. 
Des Weiteren ist der Platz nur 
zur Entsorgung von kompostier-
baren Abfällen von Gemeinde-
bewohnern gedacht. 

Die Annahme erfolgt jeweils 
samstags von 9.00  bis 11.00 
Uhr! 

Termine: 10. August, 24. August, 
14. September, 28. September, 12. 
Oktober, 26.  Oktober, 9. Novem-
ber, 23. November. In den Mona-
ten Dezember und Januar bis Fe-
bruar ist der Platz geschlossen!

 Sprechzeiten der ehrenamtl. Bürgermeisterin Frau Annett Klingsporn
Freitags von 17 – 18 Uhr
• jeden 1. Freitag des Monats im Gemeindezentrum Marienwerder
• jeden 2. Freitag des Monats im Gemeindevereinshaus Sophienstädt und
• jeden 3. Freitag des Monats im Bürgerhaus Ruhlsdorf oder
• nach persönlicher Vereinbarung
Telefon: 033395/71 86 38, E-Mail: heimat.marienwerder@t-online.de

GEMEINDE MARIENWERDER

DRACHENBOOTRENNMANNSCHAFT MARIENWERDER

Wer hat Lust, mal wieder beim Drachenbootrennen  
am Samstag, den 7. September 2019 

in Zerpenschleuse mitzumachen?

eINSULANER Marienwerder suchen Nachwuchs und Verstärkung

Bitte unter E-Mail-Adresse aral656@web.de melden!

Mit sportlichem Gruß
J. Wendel

Ruhlsdorf: Raus aus der  
Sommerflaute mit dem Erntefest 2019

Die Sommerferien neigen sich 
dem Ende, doch noch lange 
nicht der Sommer… und in 
Ruhlsdorf laufen die Vorberei-
tungen für das Erntefest Mitte 
September bereits auf Hochtou-
ren. Wie in den vergangenen 
Jahren ist das Erntefest-Wo-
chenende ein beschwingter 
Auftakt in den Alt-Weibersom-
mer. Für jeden ist in diesem Jahr 
etwas dabei: Am Freitag, 13. Sep-
tember geht es los in der Dorf-
kirche: In der Reihe ‚Klassik auf 
dem Lande‘ spielt das Branden-
burgische Konzertorchester 
Eberswalde berühmte Wiener 
Walzermelodien. Der Ernte-
dank-Gottesdienst findet am 
Sonnabend, 14. September statt, 
diesmal musikalisch begleitet 
von dem Frauen- und Män-
nerchor aus Marienwerder. Am 
Abend kann dann wieder ge-
tanzt werden bis die Planken 
brechen: Im Festzelt auf dem 
Dorfanger spielt die seit Jahren 
berüchtigte, legendäre, spaßige 
Partyshowband SOWIESO. Ihre 
Show ist nicht nur ein Ohren- 
sondern auch ein Augen-
schmaus. So mancher erinnert 
sich vielleicht an die heißen 
Nächte der letzten Jahre – an die 
durchgetanzten Schuhe und 
durchgeschwitzten Hemden. 
Den Abend rundet die beliebte 
Ruhlsdorf-Tombola ab. Die Lose 
dafür sind im Eintrittsticket ent-
halten. Am Morgen danach geht 
es zünftig zu: Am Sonntag, 
15. September ist es Zeit für den 
traditionellen Frühschoppen 
mit den Märkischen Musikan-
ten. Diesmal neu dabei: ein Kin-
derprogramm mit historischer 
Feuerwehr, Kinderschminken 

und einer Hüpfburg! Alle klei-
nen Gäste sind dazu herzlich 
willkommen. Zusätzlich lädt das 
Ruhlsdorf-Museum zu einer Be-
sichtigung ein. Für das leibliche 
Wohl ist am Sonnabend und 
Sonntag in bewährter Form ge-
sorgt. Hier noch einmal der 
Überblick – oder klicken Sie 
www.ruhlsdorf700.de

• 13. September, 18 Uhr, Dorfkir-
che: Berühmte Wiener Walzer-
melodien – Brandenburgi-
sches Konzertorchester 
Ebers walde, Eintritt: 7 € 

 (Kinder bis 14 J. frei)
• 14. September, 17 Uhr, Dorfkir-

che: Erntedank-Gottesdienst  
mit den Chören aus Marien-
werder

• 14. September, ab 18:30 Uhr: 
Festzelt auf dem Dorfanger: 
Tanz mit Partyshowband SO-
WIESO (Start 20 Uhr), Eintritt: 
8 €/ erm. 4 €

• 15. September, ab 10 Uhr, Fest-
zelt auf dem Dorfanger: Früh-
schoppen mit den Märkischen 
Musikanten und buntem Kin-
derprogramm

Hier noch die Termine für den 
Kartenvorverkauf (inkl. Tombo-
la-Los) zum Abend mit der Band 
SOWIESO: 21.08./ 28.08./ 04.09. 
ab 19 Uhr im Bürgerhaus Ruhls-
dorf.

GEMEINDE MARIENWERDER
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Öffnungszeiten Kompostierplatz Melchow

Die Entgegennahme des Schnitt-
gutes und des Nutzungsentgel-
tes wird von Herrn Karl-Heinz 
Müller durchgeführt. Der Kom-
postierplatz in Melchow ist 
NICHT für gewerbliche Zwecke 
und nur für Melchower Bürger 

nutzbar. Öffnungszeit zu den u. g. 
Terminen jeweils von 9 bis 11 
Uhr, individuelle Absprachen 
mit Herrn Müller sind möglich.
03.08., 17.08., 31.08.,  14.09., 
28.09., 05.10., 19.10.,  02.11., 
16.11., 30.11.

GEMEINDE MELCHOW

 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde findet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. Eine Terminabsprache unter der 
Rufnummer  03337/42 56 99 ist wünschenswert. 
Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregungen jederzeit unter 
E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn  03337/425699
Ortsvorsteher (OT Melchow) Wolfgang Schmidt   03337/451480
Ortsvorsteherin (OT Schönholz) Ines Leusch 

Ronald Kühn, Ehrenamtlicher Bürgermeister

Dorffest in Melchow am 17. August
Die Gemeinde Melchow lädt am 
Samstag, den 17.08.2019 zum 
großen Dorffest auf dem Fest-
platz Am Karpfenteich. Zahlrei-
che bewegungsorientierte An-
gebote zum Mitmachen, 
kulinarische Köstlichkeiten und 
eine zünftige Feier werden bis in 
die Nacht die zahlreichen Gäste 
begeistern. 
Ab 16.00 Uhr öffnet das Dorffest 
die Tore. Mit Musik, Kaffee und 
Kuchen werden die Gäste emp-
fangen. Für Groß und Klein eig-
nen sich die Stationen gleicher-
maßen, werden Geschicklichkeit 
und Ausdauer fordern. Natür-
lich werden am Abend die flei-
ßigsten und besten Teilnehmer 
mit einem kleinen Andenken 
geehrt. Speziell für die Kleineren 
unserer Besucher wird gebas-
telt, geschminkt oder Knüppel-
kuchen über dem offenen Feuer 
gebacken. 
Ab circa 19.30 Uhr leitet die Be-
grüßungsansprache des Bürger-
meisters das abendliche Fest 
ein, anschließend übernimmt 

DJ Bubi; einer Party bis 02.00 
Uhr in der Nacht steht nichts im 
Wege.
Natürlich ist auch für das leibli-
che Wohl gesorgt. Die Gemein-
devertretung Melchow gibt 
stolz bekannt, dass die Organi-
sation und die Versorgung der 
Gäste des Dorffestes in bewähr-
ter Form ausschließlich durch 
Melchower Vereine realisiert 
werden. Die Ortsgruppe Mel-
chow der Volkssolidarität bäckt 
leckeren Kuchen, der Angelver-
ein Melchow bietet Snacks wie 
den bereits berühmten Mel-
chow-Burger, der Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr 
frisch Gegrilltes, Getränke und 
gewiss eine kulinarische Über-
raschung. 
Wir freuen uns auf ein unter-
haltsames Dorffest in Melchow 
und laden Sie herzlich ein, uns 
am Samstag, den 17.08.2019 ab 
16.00 Uhr zu besuchen.

Ronald Kühn 
Ehrenamtlicher Bürgermeister

 „Durch Berlin fließt immer  
noch die Spree“ am 21. September
Eine historische Zeitreise durch 
Berlin in Wort, Bild und Musik 
sowie der Geschichte des Män-
nerchores Liedertafel e.  V. 
Köpenick (gegr. 1875) von der 
Kaiserzeit bis zur Wiederverei-
nigung bietet das Programm 
„Durch Berlin fließt immer noch 
die Spree“ am 21.09.2019 im 
Touristischen Begegnungszen-
trum Lindengarten in Melchow. 
Ein heiteres Programm, welches 
von den Mitgliedern der Lieder-
tafel e. V. Köpenick, u. a. besetzt 
mit bekannten Solisten der Ko-

mischen Oper Berlin, dargebo-
ten wird. Wir laden Sie ein, an 
diesem kulturellen Höhepunkt 
in der Gemeinde Melchow un-
ser Gast zu sein.

„Durch Berlin fließt immer noch 
die Spree“
Samstag, 21.09.2019, Einlass 
19:00 Uhr, Beginn 19:30 Uhr
Touristisches Begegnungszen-
trum Lindengarten, Eberswalder 
Straße 9, 16230 Melchow
Sitzplatz: 10,00 €, Kartenverkauf 
unter  03337/42 56 99

Die grüne Oase oder Sommer,  
Sonne, Wind und wenig Regen
Liebe Melchower Mitbürger, es 
ist allzeit schwer Abschied zu 
nehmen von unseren lieb ge-
wonnenen Gewohnheiten.
Auch in diesem Jahr müssen wir 
uns im Umgang mit Wasser bei 
Hitze und Trockenheit in Erin-
nerung bringen, dass trotz Re-
serven in unserem Grundwas-
serspeicher, nicht ewig unsere 
Gärten oder gar der englische 
Rasen problemlos versorgt wer-
den können.
Aus ca. 75 m Tiefe wird unser 
Trinkwasser für Garten, Dusche, 
Klospülung und vieles mehr aus 
der Pumpstation am Karpfen-
teich gefördert und versorgt alle 
Haushalte in Melchow.
Damit es so bleibt, können gera-
de wir als Mitbürger unseren 
Beitrag leisten. Dieser Beitrag 
schont nicht nur unseren Was-
serspeicher, sondern auch unse-
ren Geldbeutel, z. B. der gewohn-
te Beschnitt durch Rasenmäher 

oder Mähroboter schadet dem 
Rasen im Sommer und bei Tro-
ckenheit mehr, als er Sinn ergibt. 
Denn kurze Grashalme werden 
durch die Sonne meist schneller 
verbrannt und der Boden ist we-
niger beschattet und verdunstet 
mehr. Der Rasen darf also ruhig 
einige Zentimeter höher wach-
sen als sonst;  daran können wir 
uns in trockenen Zeiten gewöh-
nen.
Diese Anregung und viel mehr 
Tipps sind leicht als Informatio-
nen, z. B. im Internet jedem zu-
gänglich. Wenn die Trockenheit 
(auch in Zukunft) in unserer Re-
gion anhält, müssen wir jetzt, 
heute,  lernen mit der Ressource 
Wasser bewusst und manchmal 
sparsam umzugehen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin 
einen schönen Sommer.

Wählerliste 
Nachhaltig für Melchow
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 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters Andreas Hoffmann
dienstags, 17.30 bis 19.00 Uhr im Gemeinde-Büro
oder nach telefonischer Vereinbarung (03338 3521)
Bitte beachten Sie, dass das Gemeinde-Büro umgezogen ist!
NEU: Bahnhofstr. 12 , Rüdnitz 
(Begegnungsstätte gegenüber dem Reiterhof)
Buchungen der Gemeindezentren über das Gemeindebüro oder 
unter Tel. 03338 / 36 70 806

GEMEINDE RÜDNITZ

Liebe Rüdnitzerinnen  
und Rüdnitzer,
ich möchte mich an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich bei 
Ihnen für die Wahl zum ehren-
amtlichen Bürgermeister be-
danken.
Besonders erfreut war ich über 
die deutlich höhere Wahlbeteili-
gung. Das Interesse der Einwoh-
nerinnen und Einwohner, sich 
an der Bewältigung der vor uns 
stehenden Anforderungen aktiv 
zu beteiligen, scheint immer 
mehr zu wachsen. Das ist gut so!
Die Wahl hat zu einer deutli-
chen Veränderung in der Ge-
meindevertretung Rüdnitz ge-
führt. Das Durchschnittsalter ist 
stark gesunken, der Frauenan-
teil ist bei den Gemeindevertre-
tern auf 50 % gestiegen. Auch 
das ist gut so!
In den nächsten Monaten wer-
den einige wichtige Entschei-
dungen gefällt, die die Weichen 
für die Arbeit der nächsten 5 bis 
10 Jahre stellen werden. Ich 
kann Ihnen also versprechen, 
dass auch die nächsten Sitzun-
gen der Gemeindevertretung 
spannend bleiben und hoffe, 
dass das Interesse der Einwoh-
ner genauso stark ist, wie zur 
konstituierenden Sitzung. Des-
halb werden wir die Beratungen 
auch bis auf weiteres im Gast-
haus „Zum Fröhlichen Gustav“ 
(Dorfstr. 3, Rüdnitz) durchfüh-
ren.
In den vergangenen Tagen wur-
de die Begegnungsstätte Rüd-
nitz technisch und malermäßig 
überarbeitet und steht ab sofort 
wieder zur Verfügung. Hier wer-
den auch künftig die Beratun-
gen des Kultur- und Sozialaus-

schusses, des Bau- und 
Planungsausschusses und der 
Arbeitsgruppe Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit statt-
finden. Auch diese Beratungen 
sind in der Regel öffentlich.
Alle Termine und Beratungsin-
halte finden Sie ab sofort auf der 
Webseite der Gemeinde unter 
www.ruednitz.de. Dieses Ange-
bot wird gerade erneuert und 
auf einen zeitgemäßen Stand 
gebracht. Bitte geben Sie uns et-
was Zeit, wenn es mal nicht so-
fort so klappt, wie es sich jeder 
Einzelne von Ihnen wünscht. 
Sparen Sie aber keinesfalls mit 
konstruktiven Hinweisen.
Wie Sie bereits wissen, hat Rüd-
nitz seit April kein Gemeinde-
büro mehr gehabt, weil wir den 
bisher dafür genutzten Raum an 
die Kita übergeben haben. Das 
nimmt zwar dem ehemaligen 
Gemeindezentrum die letzte 
Zentrumsfunktion, ist aber den-
noch erfreulich, weil wir so viel 
Kinder haben, dass unsere Kita 
aus den Nähten platzt. Was 
kann man sich in einer Gemein-
de Besseres wünschen?
Ab 30. Juli 2019 finden Sie das 
Gemeindebüro in der Bahnhof-
str. 12 gegenüber der Reitanlage 
am Bahnhof. Dort können Sie 
mich auch gern dienstags von 
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der 
Sprechstunde aufsuchen. Ande-
re Termine können Sie gern tele-
fonisch vereinbaren (03338 / 36 
70 806 oder 03338 / 35 21). 

Andreas Hoffmann
ehrenamtlicher Bürgermeister

Gemeinde Rüdnitz

GEMEINDE SYDOWER FLIEß

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
Die nächsten Sprechstunden finden wie folgt statt: 21. August
17.00 – 18.00 Uhr – Tempelfelde, Gemeindebüro Grüntaler Straße 14

Simone Krauskopf, Ehrenamtliche Bürgermeisterin
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GEMEINDE SYDOWER FLIEß

Tempelfelde feierte – was für eine Party!
Anfang Juli feiert Tempelfelde 
wie immer sein Dorf-, Vereins- 
und Schützenfest. Diesmal hat 
das Organisationskomitee der 
Tempelfelder Vereine noch ei-
nen draufgesetzt: so ein Pro-
gramm gab es noch nie.
Südamerikanische Trommeln 
beim Umzug, eine große Tre-
ckershow, ein riesen Kinderpro-
gramm mit Musik, Tanz, Kino, 
Reiten, diversen Wettbewerben 
und vielem mehr.
Wie immer richtete die Schüt-
zengilde Tempelfelde den 
Schießwettbewerb aus. Der 
Andrang an der Schießbude war 
enorm. Zwei unserer Schützen-
kameraden hatten alle Hände 
voll zu tun, den Betrieb dort zu 
stemmen. Einige – insbesondere 
auch von den Nachwuchsschüt-
zen – lieferten ein beeindru-
ckendes Schießergebnis ab und 
lassen uns damit als Schützen-
gilde Tempelfelde vertrauens-
voll in die Zukunft blicken. Die 
Sieger wurden geehrt und für 
ihren Ehrgeiz mit Preisen be-
lohnt.

Einer der Höhepunkte des Festes 
war die Proklamation des Kö-
nigshauses der Schützengilde 
Tempelfelde. Traditionell fand 
das Königsschießen am Vor-
abend der Veranstaltung statt. 
Jedes Mitglied der Gilde durfte 
mit einem Kleinkalibergewehr 
lediglich einen Probeschuss und 
danach einen Wertungschuss 
auf eine 12er Scheibe abgeben. 
Eine Jury wählte dann die bes-
ten Treffer der teilnehmenden 
Schützen aus. Das Ergebnis blieb 

bis zur Proklamation geheim. 
Die Zeremonie fand in Anwe-
senheit der mit uns kamerad-
schaftlich verbundenen Schüt-
zengilden aus Biesenthal, 
Rüdnitz und Werneuchen statt. 
Hier nun die Mitglieder unseres 
neuen Königshauses:
Schützenkönig und Schützenkö-
nigin: Michael Marx mit zwölf 
Ringen und Gabriele Weissbrodt 
mit zehn Ringen.
Erster Ritter und Erste Dame: 
Holm Schenke mit elf Ringen 

und Marion Molkenthin mit sie-
ben Ringen Zweiter Ritter und 
Zweite Dame: Günter Muschals-
ky mit elf Ringen und Heike 
Knaack mit sieben Ringen
Rundum gelungen – das ist un-
ser Fazit. Bleibt nur noch zu er-
wähnen, dass wir uns schon 
jetzt auf das nächste Dorf-, Ver-
eins- und Schützenfest in Tem-
pelfelde freuen!

Klaus Weissbrodt
Schützengilde Tempelfelde 1861 e. V.

www.schützengilde-tempelfelde.de

Fotos: Mathias Mortag

Ehrensalut für die Tempelfelder Der Nachwuchs ist nicht zu bremsen

Antreten zur Proklamation!
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AUS DEN VEREINEN

Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
/Fax: 03337/490718
www.machmalgruen.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 
Öffnungszeiten 
Mai bis Oktober
Di/Do 10.00 - 12.00 Uhr und 
 13.00 - 18.00 Uhr
Fr 10.00 – 16.00 Uhr 
Sa 10.00 – 15.00 Uhr
So 10.00 - 15.00 Uhr

Öffnungszeiten 
November bis April
Di 10.00 - 12.00 Uhr und  
 13.00 - 18.00 Uhr
Do 10.00 - 15.00 Uhr
Fr 10.00 - 15.00 Uhr

Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 67 277
Fax: 03 33 97 / 67 279
E-Mail: wandlitz@barnim-
tourismus.de 

Tourismusverein Naturpark  
Barnim e. V. informiert

Begegnungsstätte der Volkssolidarität

Veranstaltungen im August
Do 01.08. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 02.08. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 05.08. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 06.08. 18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Mi 07.08. 14.00 – 15.00 Uhr „Zumba für Senioren“ – UK: 2,00 € *
Do 08.08. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 09.08. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 12.08. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 13.08. 18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Mi 14.08. 14.30 Uhr Koordinationsübungen mit Elke  UK: 1,00 € *
Do 15.08. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 16.08. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 19.08. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 20.08. 18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Mi 21.08. 14.30 Uhr Dr. Jürgen Herrmann: Betreuungsvollmacht, 
   Patientenverfügung usw. *
Do 22.08. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 23.08. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte
Mo 26.08. 13.00 – 17.00 Uhr Kartenspiele
Di 27.08. 18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Mi 28.08. 14.00 – offen Sommerfest und Geburtstag des Monats in 
   der Begegnungsstätte *
Do 29.08. 14.00 – 15.00 Uhr Reha-Sport in der Sporthalle Schützenstraße
  18.00 – 19.00 Uhr QiGong – Bewegtes Leben
Fr 30.08. 11.00 – 11.45 Uhr Reha-Sport in der Begegnungsstätte

* Änderungen vorbehalten

VORSCHAU SEPTEMBER: 
11.09. | Singen mit Herrn Meise
16.09. | Urania-Vortrag: Mit dem Bus durch Italien

Geburtstag, Jubiläum, Kurse o. ä. – Wohin? – Wir stellen gern unsere Räu-
me anderen Interessengruppen oder Familien zur Verfügung!

 I N FO
Begegnungsstätte der Volkssolidarität Barnim e. V. 
16359 Biesenthal, August-Bebel-Str. 19,  03337/40051 
Mo 13 – 17 Uhr | Mi 13 – 17 Uhr   

Der vergessliche Kunde –  
Wie er die Sache noch retten kann
Kennen Sie dieses Klischee? Eine 
Bibliothekarin trägt Brille und 
Dutt, sitzt in der Bibliothek (wo 
auch sonst) und liest alle Bücher 
nacheinander. Wenn sie sonst 
nichts zu tun hat, strickt sie für 
ihre liebsten Kunden ein Paar 
Socken. 
In Wirklichkeit mache ich gleich, 
wenn der Computer aufgewacht 
ist, einen Mahndurchlauf. Mit 
wenigen Klicks spuckt er so-
gleich die selbigen aus. Ich 
schaue als nächstes, wen es be-
trifft und rufe dort an. Meistens 
ist es damit erledigt und wer 
sich nicht melden konnte, ruft 
bei Gelegenheit am selben Tag 
zurück. Falls das nicht so ist, dru-
cke ich die Mahnung aus und 
schicke sie umgehend ab. Wenn 
Sie eine bekommen, sollten Sie 
darauf reagieren, wenn möglich, 
nicht allergisch und das Ding in 
die Ecke schmeißen. Im besten 
Fall kommen Sie vorbei und 
bringen die Medien zurück. 
Oder Sie greifen zu Ihrem be-
liebtesten Spielzeug, dem Han-
dy und rufen hier an. Unser ge-
duldiger Mitarbeiter, der 
Anrufbeantworter ist auch 
nachts zu sprechen und falls 
hier niemand ist. Sagen Sie 
deutlich den Namen des ange-
meldeten Nutzers und dass Sie 
die Leihfrist verlängern wollen. 
Sie verlängert sich bei Büchern 
um 4 Wochen und bei Hörbü-
chern und DVDs um 2 Wochen. 
Am besten notieren Sie sich den 
neuen Termin möglichst auffäl-

lig. 
Wenn Sie das versäumen, kann 
es ein teurer Spaß werden, zu-
mindest, wenn Sie viele Medien 
ausgeliehen haben und lange 
zögern. Pro Tag und Medium 
sind 0,10 € in der ersten Woche 
und    0,20 € in der zweiten Wo-
che fällig, plus Porto.
Falls Sie einmal etwas nicht fin-
den sollten, was Sie ausgeliehen 
haben, sollten Sie mit uns ins 
Gespräch kommen. Wir suchen 
hier danach und räumen Ihnen 
eine Frist zum Suchen ein. Oft-
mals findet sich das Medium ir-
gendwo an! 
Ansonsten wünschen wir Ihnen 
einen schönen Rest-Sommer 
mit Baden, Wandern, Angeln, 
Rad fahren, Lesen…
Achtung! In der Zeit vom 20. Au-
gust bis zum 5. September gibt 
es Einschränkungen bei unse-
ren Öffnungszeiten. Sie können 
dann dienstags und donners-
tags von 12 bis 17 Uhr die Biblio-
thek besuchen. 
Dienstag, 10:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch, 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, 10:00 – 17:00 Uhr.
Tel.: 03337 / 451 007
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!

I. Derks, I. Jochindke

Die Mitarbeiter der Begegnungs-
stätte und Bibliothek Biesenthal 

laden herzlich ein!
Karin Schmidt, Ilona Derks, Ilona 

Jochindke
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Was Kinder für die Schule brauchen
Ein Kind für die Einschulung 
auszurüsten, kostet Zeit und 
Geld; viele Eltern laufen mehr 
oder weniger ratlos im Geschäft 
herum und rätseln, welche 
Heftgröße, Bleistiftdicke 
und welcher Pinseltyp 
denn nun gewünscht 
ist. Kaufen Sie erst, 
wenn Sie die entspre-
chende Liste der Lehrerin 
erhalten haben. Für Ihr Kind ist 
die wichtigste Anschaffung ver-
mutlich der Schulranzen. Leicht 
muss das gute Stück sein, mit 
breiten Riemen, die nicht rü-
cken; Brotbox und Trinkflasche 
sollten in einem extra Fach oder 
einer Seitentasche Platz finden, 
und reflektierende Streifen oder 
Katzenaugen sind wichtig, da-
mit kein Autofahrer Ihr Kind im 
Dunkeln übersehen kann. Mit 
Schulbeginn braucht Ihr Kind 
auch einen Arbeitsplatz, wo es 
Ruhe hat und auch mal etwas 
liegen lassen kann. Das muss 
kein teurer Spezialschreibtisch 
sein, die meisten Kinder erledi-
gen ihre Hausaufgaben eh am 
liebsten am Küchentisch, wo 
Mama oder Papa in der Nähe 
sind. Achten Sie auf gutes Licht, 
es sollte von links (bei Linkshän-
dern von rechts) oder von vorn 
kommen. Eine Schultüte gehört 
zur Einschulung unbedingt da-
zu. Sie können sie mit Ihrem 
Kind selber basteln (Anleitun-
gen finden Sie z. B. unter: www.
bastelideen.info) oder fertig 
kaufen. Außer den üblichen Sü-
ßigkeiten tun viele Eltern kleine 
Geschenke hinein – irgendet-
was, was die Erinnerung wach-
hält: „Das habe ich zum ersten 

Schultag bekommen.“ Eltern 
mit geringem Einkommen kön-
nen finanzielle Unterstützung 
aus dem „Bildungspaket“ be-

kommen. Gefördert werden 
die Anschaffung von 

Schulbedarf, das Mittag-
essen, Fahrten zur Schu-
le, Lernförderung, 

Schulausflüge, Kultur-, 
Sport- und Freizeitange-

bote. Dies gilt für Familien, die 
Sozialgeld oder -hilfe, Arbeitslo-
sengeld II, den Kinderzuschlag 
oder Wohngeld beziehen. Er-
kundigen Sie sich in Ihrer Schu-
le, beim Jobcenter oder bei Ihrer 
Kommune. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.bil-
dungspaket.bmas.de

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

I N FO
Die kostenlose Verteilung der 
ANE-Elternbriefe im Land 
Brandenburg wird gefördert 
durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (MASGF). 
Interessierte Eltern können 
diesen und alle weiteren Briefe 
kostenfrei über die Internetprä-
senz des Arbeitskreises Neue 
Erziehung e. V. www.ane.de, 
oder per E-Mail an ane@ane.de, 
über eine Sammelbestellung in 
Ihrer Kita oder per Telefon 
030-259006-35 bestellen. Die 
Elternbriefe kommen altersent-
sprechend bis zum 8. Geburts-
tag in regelmäßigen Abständen 
nach Hause, auch für Geschwis-
terkinder.

Neues von der Ortsgruppe  
der Volkssolidarität  Tempelfelde
Unsere Bücherstube im Ge-
meindezentrum Tempelfelde 
empfiehlt sich mit einem um-
fangreichen Angebot an Unter-
haltungsliteratur, Kinderbü-
chern, Nachschlagewerken, 
Kochbüchern, Spielen, CDs, 
DVDs. Geöffnet hat die Bücher-
stube jeden Mittwoch einer ge-
raden Woche im Monat in der 
Zeit 16:00-17.30 Uhr. Diese kon-
kreten Termine sind: 04.09., 
18.09., 02.10., 16.10., 30.10. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch. 
Wir bitten die Mitglieder der 
Ortsgruppe Tempelfelde folgen-
de Termine zu beachten:
• 14.08.  – Sommerfest
• 12.09. – Fahrt nach Prenzlau
• 09.10. – Kaffeenachmittag 
 15 Uhr im Gemeindezentrum 

• 13.11. – Kaffeenachmittag  
15 Uhr im Gemeindezentrum 

• 14.12. – Weihnachtsfeier

Unsere Fahrt nach Prenzlau fin-
det am 12. September 2019 statt.
Wir fahren in einem modernen 
Nichtraucher-Reisebus. Ablauf:  
Die Abfahrtszeit wird noch prä-
zisiert. 10.00-11.30 Uhr Freizeit 
in Prenzlau, Mittagessen in der 
Gaststätte „Zur Fischerstraße“ 
(Hauptgang und Dessert), 13.30-
16.00 Uhr Schifffahrt mit der 
„Uckerperle“, Kaffeegedeck an 
Bord, Rückfahrt ca. 18.00 Uhr. 
Anmeldung bitte bis zum 
10.08.2019 bei Brigitta Kempe, 
Tel. 01522/ 89 09 256 oder  Elfie 
Ehlert, Tel. 03337/ 43 07 53

Der Vorstand

ELTERNBRIEF

5 Jahre, 
10 Monate

Nr. 37

Bürgerforum für eine Lokale Agenda 21

Einladung
Das Bürgerforum findet an je-
dem 1. Dienstag im Monat statt. 
Alle an nachhaltiger Entwick-
lung und Bürgerbeteiligung In-

teressierten sind dazu herzlich 
eingeladen! Nächster Termin:
Dienstag, 06.08.2019, um 20 
Uhr im Restaurant Salute. 

Schützenfest 2019 der  
Schützengilde Biesenthal 1588 e. V.
Am Samstag, den 15.06.2019 fei-
erten die Schützinnen und 
Schützen der Schützengilde Bie-
senthal 1588 e. V. bei strahlen-
dem Sonnenschein ihr 27. 
Schützenfest.  Um 12:00 Uhr ließ 
unser Kommandeur die Mitglie-
der der umliegenden Schützen-
vereine und -gilden antreten. 
Unser Hauptmann begrüßte 
nun die Schützinnen und Schüt-
zen und eröffnete das Schützen-
fest 2019. Es folgten noch einige 
Salven aus Büchse und Kanone.
Gleich zu Beginn wurden einige 
Schützinnen und Schützen für 
ihre langjährige Mitgliedschaft 
in unserer Schützengilde ausge-
zeichnet. Bei diesem schönen 
Wetter war ein schön gekühltes 
Getränk genau das Richtige und 
für den Hunger zwischendurch 
wurden frisch gegrillte Steaks 
und Würstchen für unsere Gäste 
bereit gestellt. Natürlich, wie 
man es von der Schützengilde 
Biesenthal gewohnt ist, wurde 

auch für Unterhaltung gesorgt.
So kamen wieder unsere Laien-
darsteller zu ihrem Auftritt und 
boten ein unterhaltsames Pro-
gramm. An dieser Stelle ein di-
ckes Dankeschön an die Akteu-
re! So ging auch dieser 
Nachmittag wieder zügig vorü-
ber und die Proklamation stand 
an. Es stand fest, Königshaus 
2019: Schützenkönig: Bernd Ro-
the, Schützenkönigin: Heike Ber-
gemann. Dem Königspaar einen 
herzlichen Glückwunsch und 
viel Spaß beim Regieren.

Andreas Jackat

Schützenkönigin 2019 Heike 
Bergemann, Schützenkönig 2019 
Bernd Rothe
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SV 1969 Melchow/Grüntal e. V.  feierte 50-jähriges Jubiläum
Am Samstag, den 15.06.2019, 
feierten aktive und ehemalige 
Mitglieder des Vereins zusam-
men mit vielen Gästen, Freun-
den und Förderern ein Jubiläum: 
50 Jahre Vereinsgeschichte SV 
1969 Melchow/Grüntal e. V.!
Es sollte ein besonderer Tag wer-
den – wir wollten ihn nutzen, 
um ins Gespräch zu kommen, 
„alte Bekannte“ zu treffen und 
die gemeinsame Zeit beim SV 
1969 Melchow/Grüntal e. V. Re-
vue passieren zu lassen. 
Der Vormittag unseres Jubilä-
ums war ganz dem sportlichen 
Wettbewerb gewidmet. Hierzu 
haben wir auch den Fußballclub 
SV „Korona“ Bukowic aus unse-
rer Partnergemeinde Nowy 
Tomysl eingeladen, da uns mit 
diesem Verein eine jahrelange 
Freundschaft verbindet. Nach 
einem stärkenden Frühstück 
mit den angereisten polnischen 
Gästen kämpften fünf Mann-
schaften um den Siegerpokal: 
Gegen 15.00 Uhr standen die 
Sieger fest – die Mannschaften 
unserer polnischen Gäste beleg-
ten die Plätze 1 und 2. Eine Aus-
wahl unserer Fußallabteilungen 
belegte den 3. Platz. 
Zur anschließenden Feierstunde 
waren neben 60 geladenen Gäs-
ten und der polnischen Delega-
tion auch viele ehemalige und 
aktive Mitglieder sowie zahlrei-
che Freunde des Vereins im Fest-
zelt versammelt.
Nach Begrüßung durch den Vor-
stand wurden u. a. Grußworte 
des Gründungsmitglieds von 
1969, Herrn Heinz Thilo, verle-
sen. Frau Dora Duhn aus Mel-
chow gab die Historie der Jahre 
1969 bis 2004 wieder, insbeson-
dere den Zeitraum ab der Wie-
dervereinigung 1990 bis zum 
Aufbau der Partnerschaft mit 
dem Sportverein „Korona“ Buko-
wic. Sie wies abschließend dar-
aufhin, dass ehrenamtliche Ar-
beit die Gesellschaft und 
demzufolge auch unsere Ge-
meinden bereichert und forder-
te alle dazu auf, tatkräftig bei 
der Vereinsarbeit mitzuwirken. 
Im Jahre 2004 wurde der Staffel-
stab des damaligen Vorstandes 
an die nächste „Generation“ 
übergeben. Ronny Tassler be-
richtete über die Arbeit des Vor-
standes ab 2004, erinnerte an 

die letzten 15 Jahre Vereinsar-
beit und an besondere Höhe-
punkte und Errungenschaften, 

wie z. B. den Neubau des Sport-
platzes mit Beregnungsanlage 
2006, den Bau des neuen Ver-

einshauses im Jahr 2012 sowie 
die Neuausrichtung und Erwei-
terung des Vereins hinsichtlich 
der Abteilungen „Tischtennis“ 
und „Volleyball“.  
Gleichfalls informierte er über 
aktuelle Pläne und Zukunftsvi-
sionen. So wurde zum Beispiel 
im letzten Jahr die Anschaffung 
eines neuen Sanitärcontainers 
im Wert von ca. € 25.000 auf 
dem Sportplatz geplant und da-
zu investive Mittel in Höhe von 
€ 12.500 beim Kreissportbund 
Barnim beantragt (bereits be-
willigt). Gleichfalls arbeitet der 
Verein derzeit an der Umset-
zung eines Konzeptes für eine 
Abteilung „Kinderfußball“, wel-
che ab August dieses Jahres ein 
betreutes, wöchentliches Trai-
ning auf dem Sportplatz in 
Grüntal ermöglicht.
Der Amtsdirektor des Amtes 
Biesenthal-Barnim, Herr André 
Nedlin, überbrachte zusammen 
mit Vertretern der Gemeinden 
Melchow und Sydower Fließ 
Grußworte an den Verein. Er er-
innerte in diesem Rahmen dar-
an, dass wir doppelten Grund 
zum Feiern haben: das Amt Bie-
senthal-Barnim begeht in die-
sem Jahr das 20-jährige Beste-
hen des Partnervertrages mit 
Nowy Tomysl!
Wir freuten uns sehr, als uns ne-
ben einer Geldzuwendung für 
unser Jubiläum auch die Bewil-
ligung für einen Sonderzu-
schuss der Gemeinde Melchow 
zur Errichtung des Sanitärcon-
tainers in Höhe von € 12.000,--  
überreicht wurde. Damit steht 
einer finalen Umsetzung unse-
res Projektes „Sanitärcontainer“ 
nichts mehr im Wege. Wir be-
danken uns hiermit herzlich 
beim Bürgermeister der Ge-
meinde Melchow, Ronald Kühn, 
und ausdrücklich bei allen Ge-
meindevertretern der Gemein-
de Melchow für diesen Zu-
schuss!
Unserer Einladung folgte eben-
falls der Kreissportbund Barnim. 
Herr Toralf Reinhardt über-
brachte im Auftrag des KSB 
Glückwünsche zum Jubiläum 
und nahm zwei Ehrungen vor. 
Ein Gründungsmitglied unseres 
Vereins, Dieter Duhn, wurde für 
sein Engagement vom Kreis-
sportbund Barnim als Ehrenmit-
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glied ausgezeichnet. Gleichfalls 
erhielt unser Vorstandsmitglied 
Wolfgang Lindt die Auszeich-
nung als Ehrenmitglied für sein 
sehr engagiertes Mitwirken im 
Verein und die aktive Tätigkeit 
als Trainer und Betreuer der 
Kinder- und Jugendmannschaft 
der Abteilung Tischtennis. 
Auch die Vertreter der polni-
schen Delegation des SV „Koro-
na“ Bukowic gratulierten herz-
lich und luden uns vorfristig 
zum 100-jährigen Vereinsbeste-
hen im Jahr 2023 nach Polen 
ein.
Zur Familienzeit ab 16.00 Uhr 
konnten alle Besucher in locke-
rer und geselliger Runde auf 
dem Sportplatz das Jubiläum ge-
nießen. Für die Kinder hatten 
wir eine Hüpfburg, eine Riesen-
torwand und ein Riesendart 
aufgebaut. Jeder konnte sich 
beim Tischtennis oder  Fußball 
ausprobieren und es gab für alle 
kostenlos Zuckerwatte und 
frisch gebackene Waffeln. 
Die Kinder der Kita Melchow 
überraschten uns ebenso mit ei-
nem Programm wie die Kinder 
des Melchower Carneval-Ver-
eins. Selbst das Männerballett 
des MCV ließ sich nicht von der 
gnadenlos brennenden Sonne 
abschrecken und trat in 1920er 
Bademode auf die Bühne! Wir 

sind stolz darauf, dass die Verei-
ne unserer Gemeinde so enga-
giert sind und sich gegenseitig  
unterstützen.
Den Abend ließen wir bei super 
Wetter, erfrischenden Geträn-
ken, guter Musik und interes-
santen Gesprächen ausklingen. 
Allen, die uns so tatkräftig bei 
der Realisierung unseres Festes 
geholfen haben, gilt hiermit 
nochmals unser herzlicher 
Dank! Besonders möchten wir 
uns beim Restaurant „Waldhof“ 
in Spechthausen für die Mit-
tagssuppe bedanken, bei der Bä-
ckerei Haupt für den Kuchen 
und bei Familie Puttrich für die 
Zuckerwatte und die leckeren 
Waffeln.
Bleibt festzustellen: es war ein 
gelungenes Fest!
Und natürlich….
sind alle Interessierten, Fuß-
ball-, Volleyball-, Tischtennis- 
und Billardbegeisterten jeder-
zeit herzlich eingeladen, einfach 
bei uns vorbeizukommen oder 
am Probetraining teilzuneh-
men. 

I N FO
Weitere Infos finden Sie auf 
unserer Homepage: www.
sv-melchow-gruental.de und  
www.kinderfussball.melchow.de
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Sommer in der  
Galerie im Rathaus Biesenthal
SABINE MIEREKE | Glück ist 
kein Imperativ | Malerei | 4.8.–
31.10.2019  
Für den 3. August, um 17 Uhr 
lädt die Galerie im Rathaus Bie-
senthal zur Eröffnung ihrer 
Sommerposition ein. Unter dem 
Ausstellungstitel „Glück ist kein 
Imperativ“ werden Arbeiten der 
Biesenthaler Malerin Sabine 
Miereke gezeigt. Die Untergrün-
de dieser Bilder entstehen durch 
Auswaschung von Teilflächen 
und deren neuerliche Überma-
lung, welche alte Farblaufspu-
ren teilweise durchscheinen 
lässt. In diesem Wechselspiel 
von Gerichtetheit des Farbein-
satzes und Zufall entstehen Bin-
nenstrukturen, aus denen sich 
im Gestaltungsprozess Einzel-
formen herauskristallisieren. 
Erst in dieser Phase konkreti-
siert sich durch Betonungen 
und Ergänzungen die Bildidee. 

Der thematische Zusammen-
halt der zum Teil seriellen Arbei-
ten zeigt sich anhand von 
Grund intentionen im Arbeits-
verlauf. Bildübergreifend ist die 
intensive Farbigkeit: bestens ge-
eignet für eine sommerliche 
Ausstellung.
Galerie im Rathaus Biesenthal, 
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Di + Do 10–12 u. 13–18
Fr 10 –16
Sa + So 10–15 Uhr 
für Gruppen auf Anmeldung: 
Telefon 03337-490718
Im Rahmen von Projekten zur 
»Kulturellen Bildung« können 
mit Sabine Voerster, Tele-
fon:  033396-87288  Termine im  
o. g. Ausstellungszeitraum   ver-
einbart werden. 
Das betrifft die Zusammenar-
beit mit Schulen, Kindergärten 
und Freien Trägern.

VERANSTALTUNGEN

MAI
Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter/Ansprechpartner

 
03.08. 16.00 Rockende Eiche – Nachwuchsbandfestival Kulti Biesenthal  Hoffnungstaler Stiftung, Herr  
    Henning, www.kulti-biesenthal.de 
10.08.  8.00  24. Amtsfeuerwehrtag  Begegnungsstätte Rüdnitz Amt Biesenthal-Barnim, Hr. Fischer 
    www.amt-biesenthal-barnim.de 
10.08.  Vereinsfest des SV Biesenthal 90 e. V. Sportplatz Heideberg SV Biesenthal 90 e. V., Hr. Köpke- 
    Daum www.biesenthal.de 
16.08.  Sommerfest im Jugendhaus „Creatimus“ Creatimus Rüdnitz  Hoffungstaler Stiftung, Frau Damm
16.-17.08. 10.00 19. Wukenseefest mit Drachenbootrennen  Strandbad Wukensee Biesenthal  Bürgermeister, www.biesenthal.de
17.08. 19.00 Dorffest Melchow Festplatz Melchow  Bürgermeister, Hr. Kühn 
    www.melchow.de 
24.08. 10.00 Tag der Offenen Tür FFW Rüdnitz  FF-Gerätehaus Rüdnitz  FöV FFW Rüdnitz e. V. und  
    FFW Rüdnitz www.ruednitz.de 
24.08. 12.00  Erntefest  Danewitz  Festplatz Danewitz Ortsbürgermeister, Hr. Matzke
30.08. 18.30–20.00 Batnight – Fledermäusen auf der Spur Treffpunkt: Biesenthal,  NABU, C. Vogel,  
   Langerönner Weg  www.nabu-barnim.de
31.08. 18.00–22.00 „Lange Nacht der Museen“ Besichtigung  ehem. Heizhaus der Heimatverein Biesenthal,  
  der historischen Telefonzentrale  Grundschule Biesenthal  Hr. Huber 
    www.heimatverein-biesenthal.de

VERANSTALTUNGEN
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Veranstaltung des  
Vereins Fachwerkkirche Tuchen
24.08. | 16.00 Uhr
„Vom Waldhorn zum Alphorn“
Mit der Jagdhornbläsergruppe 
„Waldhornklang“ erleben die 
Gäste einen besonderen Hörge-
nuss.
Eine gute Laune des Schicksals 
führte im Jahre 2011 diese drei 
Hobbymusiker zusammen. 
Schnell entwickelte sich das 
Waldhorntrio zu einer bekann-
ten Größe und ist seit vielen 
Jahren unter anderem beim 
Neujahrsblasen am Aska-
nierturm mit dabei. 
Das Repertoire umfasst Jagdsig-
nale, Jagdlieder sowie deutsche 
und französische Jagdstücke bis 
zur Hubertusmesse. Aber auch 
klassische und moderne Stücke 
gehören dazu.
Ein festes Programm gibt es an 
diesem Nachmittag nicht. Unter 
Leitung von  Wolfgang Gehrke 

stellt sich das Trio ganz auf die 
Stimmung des Publikums ein 
und freut sich auf das Open Air 
Konzert in Klobbicke. 
Liebhaber dieses Genres sollten 
sich diesen Termin vormerken. 
Das Konzert findet auf dem Hof 
Bahnsen Lindenstr. 21 am Klob-
bicker Dorfanger statt.
Der Verein Fachwerkkirche Tu-
chen lädt zu dem Open Air Kon-
zert herzlich ein.

Mehr Infos im Netz: 
www.fachwerkkirche-tuchen.de

„Berühmte Wiener Walzermelodien“ – 
13. September in der Ruhlsdorfer Kirche
Im Mittelpunkt 
dieses Konzertpro-
grammes steht der 
seit über 200 Jah-
ren  beliebte Wie-
ner Walzer. An der 
Entwicklung die-
ser Musikgattung 
war der Komponist 
Joseph Lanner ent-
scheidend betei-
ligt. Aus seiner Fe-
der stammen die 
„Hofballtänze“, mit denen das 
Brandenburgische Konzertor-
chester Eberswalde unter der 
musikalischen Leitung von Kon-
zertmeisterin Alexandra Paladi 
am Freitag, den 13. September 
um 18.00 Uhr in der Kirche 
Ruhlsdorf das Konzert eröffnet. 
Der internationale Siegeszug 
des Wiener Walzers ist Kompo-
sitionen wie „An der schönen 
blauen Donau“ und „Wiener 
Blut“ von Johann Strauss (Sohn) 
zu verdanken, welche das 
Eberswalder Ensemble für Sie 
interpretiert.
Auch das sogenannte Wiener-
lied nahm sich des Wiener Wal-
zers an. Bariton Matthias Degen 
erklärt mit dem Schrammel 

Walzer das „Herz 
von an echten We-
ana“ und bekennt 
mit einer Melodie 
von Rudolf Sieczy-
ński „Wien, Wien, 
nur du allein, sollst 
stets die Stadt mei-
ner Träume sein“. 
Mit den Liedern 
„Das muss ein 
Stück vom Him-
mel sein“ von Wer-

ner Richard Heymann und „An 
der Donau, wenn der Wein 
blüht“ von Franz Grothe präsen-
tieren Ihnen die Musiker und 
Matthias Degen Beispiele für 
den Einzug des Wiener Walzers 
in die Filmmusik.
Seien Sie zu Wiener Walzerklän-
gen und Wienerliedern herzlich 
eingeladen.

- Änderungen vorbehalten - 

Karten sind ab 17 Uhr an der 
Abendkasse erhältlich. Telefoni-
sche Vorbestellungen sind beim 
Brandenburgischen Konzertor-
chester Eberswalde unter (0 33 
34) 25 650 möglich. Eintritt: 7,00 
Euro / Kinder bis 14 Jahre frei
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

EVANGELISCHES PFARRAMT
Biesenthal, Schulstraße 14
Tel. 03337 – 3337, Fax 451759
E-Mail: pfarramt@ 
kirche-biesenthal.de
Biesenthal
SO | 04.08. | 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
SO | 11.08. | 10.30 Uhr
Gottesdienst
SO | 18.08. | 10.30 Uhr
Familiengottesdienst zum 
Schulanfang
SO | 25.08. | 14.00 Uhr
Festgottesdienst „40 Jahre 
Posaunenchor“ 
Rüdnitz 
SO | 04.08. | 09.00 Uhr
Gottesdienst
SO | 11.08. | 09.00 Uhr
Andacht 
SO | 18.08. | 09.00 Uhr
Andacht
SO | 25.08. | 09.00 Uhr
Andacht 
Lanke
SO | 11.08. | 09.00 Uhr
Gottesdienst
Danewitz
SA | 24.08. |  11.00 Uhr
Dankgottesdienst zum Ernte-
fest
PRO SENIORE Residenz 
am Wukensee

MI | 07.08. | 15.30 Uhr
Gottesdienst 
Altenpflegeheim der 
Volkssolidarität 
FR | 09.08. | 14.45 Uhr
Gottesdienst
FR | 23.08. | 14.45 Uhr
Gottesdienst 
Johann-Hinrich-Wichern-Haus 
in Rüdnitz 
DI | 27.08. | 16.00 Uhr
Andacht
Begegnungscafé
12.08. | 16.00 Uhr | Gemeinde-
haus
Gesprächskreis 
28.08. | 20.00 Uhr | Biesenthal, 
Gemeindehaus
Frauenkreis
13.08. | 15.00 Uhr | Biesenthal, 
Gemeindehaus

PFARRAMT  
BEIERSDORF/GRÜNTAL
Pfarrer Christoph Strauß
Hauptstr. 10, Beiersdorf-Freu-
denberg, Tel.: 033451/ 459042, 
E-Mail: cs2000@gmx.de
www.kirche-beiersdorf- 
gruental.de

Melchow
SO | 04.08. | 10.15 Uhr
SO | 22.09. | 14.00 Uhr

Jubiläumskonfirmation und 
Glockenfest
SO | 27.09. | 10.15 Uhr
Pfrn. Biering
Grüntal
SO | 25.08. | 10.15 Uhr
Familiengottesdienst
SO | 15.09. | 10.15 Uhr
SO | 20.10. | 10.15 Uhr
Tempelfelde
FR | 02.08. | 19.00 Uhr
Musik und Andacht, Posaunen-
chor Eggersdorf
SO | 08.09. | 14.00 Uhr
SO | 13.10. | 14.00 Uhr
Erntedank 
Beiersdorf
DO | 01.08. | 14.00 Uhr
Musik und Andacht anschl. 
Kaffee und Kuchen im Pfarrgar-
ten, Posaunenchor Eggersdorf
SO | 01.09. | 14.00 Uhr 
Waldgottesdienst in der 
Beiersdorfer Heide, Pfrn. 
Unterdörfel, Pfr. Strauß
SO | 27.10. | 14.00 Uhr
Pfrn. Biering
Schönfeld
SO | 18.08. | 14.00 Uhr
SO | 15.09. | 14.00 Uhr
SO | 20.10. | 14.00 Uhr
Freudenberg
SO | 18.08. | 10.15 Uhr
SO | 29.09. | 14.00 Uhr

Jubiläumskonfirmation

LANDESKIRCHLICHE  
GEMEINSCHAFT
Biesenthal, Schützenstr. 36
Tel. 03337 – 3307, 

EV. KIRCHENGEMEINDE 
RUHLSDORF, MARIENWER-
DER UND SOPHIENSTÄDT 
Dorfstraße 32, 16348 Marien-
werder OT Ruhlsdorf 
Fon: 033395/420 
Fax: 033395/711 71
E-Mail: kontakt@kirche-ruhls-
dorf.de, www.kirche-ruhlsdorf.de

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE 
BERLIN-BRANDENBURG
Steinstraße 13, in Biesen thal
Gottesdienstzeiten:
MI | 19.30 Uhr + SO | 10.00 Uhr
Änderungen werden unter www.
nak-bbrb.de bekanntgegeben.
Jeder ist herzlich eingeladen.

PFARRSPRENGEL  
HECKELBERG/TRAMPE
Tel.: 033 451/206

KATH. KIRCHENGEMEINDE 
PFARRAMT ST. MARIEN 
Bahnhofstraße 162, 16359 
Biesenthal, Tel. 03337-21 32
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Öffnungszeiten des Jugendbistros:
DI 13.30–20.00 Uhr | MI/DO 14.00–20.00 Uhr | FR/SA 15.00–21.00 Uhr
Hausaufgabenhilfe nach Absprache und freien Plätzen
Schlagzeugunterricht (ab 3. Klasse) 
 jeden MO | ab 14.00 Uhr, kostenpflichtig (bei Interesse  0162/9269152)
Gitarrenunterricht (Akustik- und E-Gitarre) 
 jeden MO | ab 17:30 Uhr, für 7,50 € pro Unterrichtsstunde
Nutzung des Bandraumes mit Anlage 
 DI bis SA | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr gegen Nutzungsgebühr
Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
 DI bis FR | zwischen 16:00 und 21:00 Uhr, ab 4,00 € pro Monat
Kostenlose Nach- und Hausaufgabenhilfe 
 DI bis FR | nach Vereinbarung
Kostenlose Hilfe bei Bewerbungen und Lebensläufen
 Es sind noch Plätze frei. Wenn ihr interessiert seid, dann kommt vorbei und 
meldet euch im Büro vom Kulti an.
Ansprechpartner/innen für den Jugendbereich:
Pädagogische Mitarbeiter: Sebastian Henning und Johannis Buttler
Jugendkulturzentrum Kulti, Bahnhofstraße 152, 16359 Biesenthal
 03337/41770, Fax: 03337/450118
www.kulti-biesenthal.de, info@kulti-biesenthal.de
BFD: Arthur Fritsch, Freiwilligen Dienst: Juan Antonio Quesada
Amtsjugendkoordinatorin: Renate Schwieger,  
 03337/450119, Fax.: 03337/450118

Jugendkulturzentrum KULTI

AUS KINDER- & JUGENDEINRICHTUNGEN

Öffnungszeiten: Di – Fr: 16.00 – 21.00 Uhr, 
jeden Samstag: Projektangebot

Jugendclub Melchow im Bürgerhaus

Dorfstraße 1 in 16321 Rüdnitz, Tel./Fax: 033 38 / 76 91 35
E-Mail: creatimus.ruednitz@gmail.com
facebook.com/Creatimus

Kinder und Jugendhaus CREATIMUS Rüdnitz

Kinderkalender und Partnerschafts- 
jubiläum mit Nowy Tomysl

Aus Anlass des 20. Partner-
schaftsjubiläums wird der Kin-
derkalender 2020 mit vielen 
wunderbaren Bildern der Marie 
Sklodowski-Curie Schule aus 
Nowy Tomysl gestaltet. 86 Bil-
der kamen aus Nowy Tomysl, 
213 aus den Kitas, Jugendein-
richtungen und Schulen des 
Amtes Biesenthal-Barnim. 26 
Bilder, 13 aus Nowy Tomysl, 13 
aus dem Amt Biesenthal-Bar-
nim, zeigen im Kinderkalender 
2020 unter dem Motto: „So mal 
ich mir die Welt … grenzenlos, 

„TAK NAMALUJĘ SOBIE ŚWIAT … 
BEZ GRANIC” wie Grenzenlos 
unser Europa sein kann und 
sein soll.
Die Kinderkalenderjury (siehe 
Bild) sichtete die Bilder und 
wählte noch 100 für die Ausstel-
lung zur Kinderkalenderpräsen-
tation am 20. September um 
15.00 Uhr im Kulti aus.
Der 20. September ist Weltkin-
dertag und auf dem Gelände des 
Kulti findet ein großes, buntes 
Kinderfest statt. Alle Kinder 
sind herzlich eingeladen.

Überraschungsbesuch im Hort Grüntal
Am Donnerstag vor den großen 
Ferien bekam der Hort Grüntal 
unverhofft Besuch. Herr J. Giese 
und Herr B. Ehlert von der Ge-
meindevertretung Sydower 
Fließ waren zu Gast im Hort. Sie 
kamen nicht mit leeren Hän-
den sondern mit einer passen-
den Erfrischung bei dem hei-
ßen Sommerwetter. Die Kinder 
des Hortes Grüntal und der Kita 
„Wichtelhaus“, die in dieser 
Woche zu Besuch in Grüntal 
waren, freuten sich riesig über 
zuckersüße Melonen. Herr Gie-
se und Herr Ehlert nutzten den 
Anlass gleichzeitig dazu, sich 
über den aktuellen Stand der 

Baumaßnahmen sowie den ge-
planten Umzug des Hortes in 
die Grundschule zu informie-
ren. Im gemeinsamen Gespräch 
mit der Leiterin und den Erzie-
herinnen des Hortes sicherten 
die Herren ihre Unterstützung 
bei Fragen und Problemen 
während der Baumaßnahme 
zu. 
Wir als Hort möchten uns für 
die gelungene Überraschung 
und Unterstützung herzlich be-
danken und wünschen uns für 
die Zukunft weiterhin eine so 
gute Zusammenarbeit im ge-
meinsamen Interesse für unse-
re Kinder.   
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Unter Adlern – SchülerInnen  
der Freien Naturschule Barnim schützen die Oder 
In der Freien Naturschule Bar-
nim gehört Draußensein zum 
schulinternen Rahmenlehr-
plan: Die SchülerInnen haben 
verschiedene Möglichkeiten, 
um mit der Natur in Kontakt zu 
sein. Dazu gehören Wanderun-
gen, Wildnistage mit Übernach-
tung im Freien, Projektwochen 
mit Naturmaterialien, aber 
auch Projektfahrten. 
Immer wieder begegnen uns äl-
tere Menschen, die ganz be-
rührt sind von der Arbeit der 
Kinder und Erwachsenen, denn 
sie selbst verbrachten ihre 
Nachmittage und Wochenen-
den noch spielend auf der Wie-
se, in selbst gebauten Baum-
häusern im Wald oder in einem 
Geheimversteck im Holun-
der-Busch. 
Auch in der Freien Naturschule 
Barnim wollen wir natürliche 
(Lern-)Räume nutzen, in denen 
sich die Kinder wieder frei und 
wissbegierig bewegen, in denen 
sie die Natur mit allen Sinnen 
erfahren und kennenlernen, 
um schließlich diese im Jugend- 
und Erwachsenenalter in guter 
Erinnerung zu haben, zu respek-
tieren und zu schützen. 
Am Anfang des Oderprojektes 
stand die Idee eines Drittkläss-
lers der Freien Naturschule Bar-
nim: „Ich möchte ein Floß bau-
en und damit eine Aktion gegen 
den Ausbau der Oder und für 
ihren Schutz machen.“
Hintergrund ist der im deutsch- 
polnischen Staatsvertrag von 
2015 festgeschriebene Ausbau 
der Oder auf beiden Seiten der 
Grenze; auf der polnischen Seite 
von der Weltbank finanziert. 

Gegen die Ausbaupläne gibt es 
schon seit längerer Zeit Proteste 
von polnischen und deutschen 
Umweltverbänden (u. a. WWF, 
Klub Przyrodnikow, Eko-Unia, 
NABU, BUND), da der Ausbau den 
Hochwasserschutz für das Oder-
bruch verschlechtert und die 
Ökologie der international ge-
schützten Oderauen gefährdet.
Aus der Idee entwickelte sich ein 
Projekt, indem die Schüler und 
Schülerinnen der Naturschule 
Barnim ein Floß bauten und sich 
über längere Zeit mit den Lebens-
räumen der Oderauen auseinan-
der setzten, die sowohl den Hoch-

wasserschutz für den Menschen 
sicher stellen als auch Tiere wie 
Elche, Adler, Lachse, Schnäpel 
und Fischotter beherbergen. 
Die Kinder entwickelten die Idee 
für einen Film, den sie auf dem 
Floß an der Oder drehen wollten, 
bastelten Kostüme, lernten et-
was Polnisch, planten das Reise-
budget und verfassten Presseer-
klärungen.
Schließlich ging es Ende Mai end-
lich los nach Kopice, einem klei-
nen Dorf an der polnischen Seite 
des Stettiner Haffs, zu unseren 
polnischen Partnern von Oder 
Delta Safaris, die intensiv an dem 

Protest der Zivilgesellschaft ge-
gen den Oderausbau beteiligt 
sind. Unsere polnischen Partner 
nahmen uns mit auf Entdecker-
tour in die großartige Wildnis an 
der Oder. So erlebten die Kinder 
ganz nah und unmittelbar die 
Natur, die sie mit dem Floßpro-
jekt schützen wollen. 
Die Kinder beobachteten die rie-
sigen Seeadler und Wildschwei-
ne mit Frischlingen. Sie nahmen 
Schleiereulengewölle auseinan-
der, fanden vom Wolf gerissene 
Rotwildkadaver, saßen in 
Tarnkleidung vor dem Fuchsbau 
und warteten auf den Fuchs – 
umgeben von galoppierenden 
Herden von Konikpferden und 
Rotwild. 
Und natürlich drehten sie – ver-
kleidet als Tiere der Oder – den 
Floßfilm in Begleitung eines 
Filmteams. 
Außerdem hatten die Schüler 
und Schülerinnen die Gelegen-
heit, gemeinsam mit polnischen 
Bürgerinitiativen sowie polni-
schen und deutschen Umwelt-
verbänden ein Foto ihrer Aktion 
im Rahmen der Gespräche mit 
Regierungsvertretern und der 
Weltbank an die Weltbank-Pro-
jektleiter aus Washington zu 
übergeben.
Der Film wird im kommenden 
Schuljahr auch auf facebook und 
anderen sozialen Medien zu fin-
den sein.

KONTAKT:
Anne Rauhut, anne.rauhut@ 
naturschule-barnim.de 
Grünstr.11, 16359 Biesenthal 
www.naturschule-barnim.de



| 54 | 30. Juli 2019 | Nr. 9 | Woche 31 AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

Kita-Fest im  
„Wichtelhaus“ Tempelfelde

Viele sind mit ihren Eltern gekommen,
haben Geschwister, Großeltern und Freunde mitgenommen.

Bei der Piratenshow haben wir gestaunt und gelacht;
dabei einige Späße gemacht.

Für uns bereit kam die Tempelfelder Feuerwehr,
eine Fahrt mit ihr durch den Ort war nicht schwer.

Ein Eiswagen stand für alle bereit
…hm…was für leckeres Softeis.

Mit Mama und Papa bei Hüpfburg und der Bastelstrecke
konnten wir unsere Talente wecken.

In der Tattoo-Ecke lustig verwandelbar
wurde die muntere Kinderschar.

Bei Sportwettkampf und Glücksraddrehen
konnten wir uns vereint sehen.

Mit leckerem Kuchen und knackiger Wurst
hielten wir ganz lange durch.

Es grüßen herzlich die Kinder und 
Erzieher der Kita „Wichtelhaus“ Tempelfelde.

Premiere der „Zumba-Kids“ – 
erster Auftritt auf Sommerfest
Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt 
es eine Zumba-AG an der Grund-
schule in Marienwerder. Jeden 
Freitag haben musik- und sport-
begeisterte Schüler die Möglich-
keit, bei Frau Pfennig Spaß zu 
haben. Seit Anfang des Jahres 
hatten wir unsere Lieder in der 
Sporthalle der Grundschule von 
Marienwerder oder in dem Bür-
gerhaus von Stolzenhagen ge-
übt. Aber jetzt war die Zeit ge-
kommen, unsere Choreos und 
unsere Freude an dem sportli-
chen Tanzen zu teilen. Denn 
Zumba ist eigentlich ein Fit-
ness-Sport, wo der Spaß- und 
Musik-Faktor im Vordergrund 
steht. Bisher war Zumba für Er-
wachsene im Mittel-Barnimer 
Raum sehr aktiv. Jetzt gibt es 
auch Zumba für Kids!
Es war warm und sonnig – und 
wir waren alle aufgeregt! Es gab 
auch einen triftigen Grund da-
zu: Es war tatsächlich unser al-
lererster Zumba-Auftritt … und 
das ausgerechnet auf dem gro-
ßen Familien-Sommerfest in 
Basdorf am 15. Juni!!! Schon 
hatten wir uns alle versammelt: 
Die Zumba-Schul-AG aus Mari-
enwerder und die Zumba-Kids 
aus Stolzenhagen – Die Gelben 
und die Blauen! Noch ein paar 

Anweisungen von unserer Trai-
nerin und schwupti Wupps be-
fanden sich alle Kids auf der 
Bühne – zum Teil eingeschüch-
tert von dem vielen Publikum! 
Es gab kein Zurück mehr … die 
ersten Noten unseres lang geüb-
ten Liedes ertönten schon. Der 
Rest verlief wie in einem Traum. 
Das Publikum, darunter natür-
lich die stolzen Eltern, klatschte 
rhythmisch mit. Man hörte so-
gar manchen Jubel! Das letzte 
Wort des DJs war „WOW!“ Wir 
hatten es geschafft und waren 
super glücklich und stolz! Zum 
Abschluss haben wir uns alle 
versammelt und ein schickes 
Gruppenfoto geschossen: Hier 
ist es ja… Unsere Trainerin war 
und ist ganz stolz auf alle!
Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Auftritt beim Heimat-
fest am 27. Juli in Marienwerder 
und hoffen auf ein großes Publi-
kum!

Vallerie Pfennig



30. Juli 2019 | Nr. 9 | Woche 31 | 55 |AMTSBLATT FÜR DAS AMT BIESENTHAL-BARNIM 

Elterninitiative schuf weitere  
Kitaplätze mit der Waldkita Biesenthal

Wenn Sie in den vergangenen 
Monaten einmal an der Wende-
schleife aus dem Bus 896 gestie-
gen sind, haben Sie es schon be-
merkt: Es gibt jetzt eine 
Wald-Kita in Biesenthal. Erst war 
da nur ein Holzzaun, dann tauch-
te irgendwo zwischen den Bäu-
men versteckt ein heller Bauwa-
gen auf, ab nächstes Jahr werden 
zwei davon auf dem Gelände ste-
hen. Seit Juni besuchen täglich 
zehn Kinder den Ort. Tagsüber 
werden sich wartende nun an 
der Haltestelle nicht mehr ein-
sam und allein fühlen. Das war 
einmal.
Im Frühsommer entdeckten und 
erkundeten bereits die ersten 
zehn Waldkita-Kinder das Gelän-
de und lernten sich als Gruppe 
kennen. Waren alle angekom-
men, trafen sie sich zum Mor-
genkreis, um den Tag miteinan-
der zu begrüßen, zu singen und 
Erlebnisse vom Vortag auszutau-
schen. Dann wurde zusammen 
gefrühstückt. Anschließend hat-
ten die Kinder die Möglichkeit 
zum freien Spiel, oder sie konn-
ten malen, mit Ton arbeiten, 
schminken, schnitzen, Tiere be-
obachten, Pflanzen sammeln 
und pressen oder musizieren.
Aber die fröhliche Idylle immer 
draußen spielender Kinder 
täuscht darüber hinweg, was für 
ein langer Weg hinter den Eltern, 
Kindern und Erzieherinnen liegt. 
Eine Elterninitiative sammelte 
sich bereits im September 2017 
um das Konzept „Waldkita“. Die 
generelle Zustimmung zur Ein-
richtung einer Waldkita erwirkte 
die Initiative bereits im Mai 
2018. Ein gutes weiteres Jahr hat 
es dann noch gedauert, um alle 
damit verbundenen Auflagen zu 

erfüllen. Die Betriebsgenehmi-
gung dafür hat das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport 
ausgesprochen. Allerdings hat 
das Ministerium die Vorgabe ge-
macht, dass die Waldkitagruppe 
nur sechs Stunden am Tag geöff-
net sein dürfe. Catharina Rafoth, 
eine der Initiatorinnen, würde 
die Kita gern länger öffnen, zu-
mal Eltern auch Bedarf hierfür 
angemeldet hätten. Waldkinder-
gärten dürften jedoch in Bran-
denburg generell nicht länger als 
sechs Stunden öffnen. Begründet 
werde dies mit dem Hinweis auf 
den geringeren Innenraum. Da-
bei dient dieser eigentlich nur 
dem Schutz vor Wetterextremen.
Waldkita bedeutet, dass die Kin-
der jeden Tag mehrere Stunden 
im Freien verbringen; im Wald, 
am Bach oder auf einer Wiese. In 
Waldkitas können Kinder also 
täglich Naturerfahrungen ma-
chen, Jahreszeiten und Natur-
kreisläufe hautnah erleben, in 
enger Verbundenheit mit der Na-
tur aufwachsen und so früh ein 
altersgerechtes ökologisches Be-
wusstsein entwickeln. Die Initia-
tive hat es geschafft, das Waldki-
ta-Gelände recht naturnah zu 
erhalten. Drinnen und setzen die 
Pädagog*innen selten fertige 
Spielmaterialien ein. Stattdessen 
wird mit allem gearbeitet, was 
die Natur hergibt. Wenige viel-
seitige Werkzeuge und Arbeits-
materialien helfen den Kindern 
beim Dokumentieren und Krea-
tivsein, Sach- und Bilderbücher, 
Musikinstrumente und Musik-
medien sollen den Zugang der 
Kinder zur Natur unterstützen.
Am 14. September ab 15 Uhr fin-
det nun endlich die Eröffnungs-
feier statt.
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Einst in Biesenthal  
vorhandene Lebensmittel-Industriewaren-Geschäfte
Mit nachfolgendem Artikel be-
richte ich über zwei weitere 
Konsum-Geschäfte in der Au-
gust-Bebel-Straße Nummer 9.
Bei einem meiner Besuche im 
Archiv entdeckte ich zufällig 
eine Zeichnung und einen Ver-
merk zu diesem Grundstück. 
Der Eigentümer des Grund-
stücks, Dr. med. Blumenthal, 
beantragte laut Zeichnung, da-
tiert vom 11. September 1888, 
den Bau eines Wohnhauses. 
Erbauer war der Zimmermeis-
ter F. Grüneberg. Er war zur da-
maligen Zeit ein tüchtiger Bau-
meister. So einige Häuser in 
Biesenthal sind von ihm er-
baut worden.
Da in einer Akte von 1887 ein 
Besitzer des Hauses Königstr. 
Nr. 9: „ Gemeinschaftswerk der 
Deutschen Arbeitsfront GmbH 
Hamburg“ erwähnt wird, muss 
zuvor schon ein Haus an die-
sem Ort vorhanden gewesen 
sein, was noch im selben Jahr 
dem Neubau von 1888 wei-
chen musste.
Der Besitzerwechsel zum Kon-
sum-Verein Biesenthal erfolgte 
ca. 1909/1910. Am 14. Januar 
1910 erschien in der Biesen-
thaler Zeitung ein Kurzbericht: 
„Einbruch in den Geschäfts-
räumen des Konsum-Vereins 
in der Königstr. Nr. 9. Das Ein-
dringen erfolgte vom Hof aus, 
durch den Keller in den Laden.“ 
Eine weitere Anzeige erschien 
in einer Handwerkerzeitung 
von 1933: „Konsum und Spar-
genossenschaft Biesenthal 
und Umgegend Biesenthal Kö-
nigstr. Nr. 9, empfehlen Ge-
nuss- und Lebensmittel aller 
Arten.“

Diese Konsum-Lebensmittelfi-
liale wurde viele Jahre vom 
Ehepaar Helmbrecht geführt. 
Linksseitig des Lebensmittel-
geschäftes bewohnten sie eine 
kleine Wohnung. Die Konsum-
genossenschaft beschloss 
1954, diese Wohnung zu einem 
Laden umzubauen. Laut einer 
Bauzeichnung vom 23. April 
1954 beantragt der Konsum in 
Biesenthal, August-Bebel-Stra-
ße 9, ein Schaufenster und eine 
Ladentür linker Hand der Häu-
serfront einzubauen. Nach 
dem Umbau fand in diesem La-
den der Verkauf von Porzellan, 
Glas- und Wirtschaftswaren 
statt.
Nach dem tragischen Tod von 
Herrn Helmbrecht verließ 
auch Frau Helmbrecht den La-
den und wechselte in eine an-
dere Verkaufsstelle über. Herr 
Ernst Heiland übernahm das 
Geschäft und führte es viele 
Jahre, bis zum Eintritt ins Ren-
tenalter. Frau Stiete übernahm 
von Herrn Heiland den Laden. 
Sie war Verkaufsstellenleiterin 
des Lebensmittelladens bis zur 
Eröffnung der Konsum-Kauf-
halle in der Bahnhofstr. 153. 
Diese Kaufhalle wurde am 9. 
Februar 1981 eröffnet.  Kurz 
danach ließ der Konsum fast 
alle Lebensmittelgeschäfte in 
Biesenthal schließen. Der Glas- 
und Porzellanladen wurde 
schon einige Jahre früher ge-
schlossen. Bis zu ihrem Aus-
scheiden aus gesundheitlichen 
Gründen führte Frau Scherner 
den Laden. Danach nutzte Frau 
Stiete diese Ladenseite bis zur 
Schließung des Lebensmittel-
geschäftes als Lagerraum.

Konsum Lebensmittelgeschäft, August-Bebel-Straße 9
Aufnahme Ostern 1957

Konsum Glas- und Porzellanladen, August-Bebel-Straße 9
Aufnahme Ostern 1957

Links – der ehemalige Glas- und Porzellan-Laden. Ganz rechts – das Le-
bensmittelgeschäft. In der Mitte die Hauseingangstür. Eine Aufnahme von 
1996, kurz vor dem Abriss des Hauses

Ein Hammerschlag, und schon ist alles „besiegelt“. Grundsteinlegung am 
07.07.2008 – A.-Bebel-Straße 9. Geschwister Susanne und Andreas Jahn 
gehen es gemeinsam an. A.-Bebel-Straße 9 im Rohbau, Aufnahme vom 10.10.2008
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Ich freue mich über Ihr Inter-
esse an meinen Berichten und 
hoffe, dass wieder Interessan-
tes aus der Biesenthaler Hei-
matgeschichte für Sie dabei 
war. Wenn Sie meine Begeiste-
rung für die Geschichte unse-
rer Stadt Biesenthal teilen und 
unseren Verein unterstützen 
möchten, freuen wir uns über 
interessierte Mitglieder und 
eine Nachricht von Ihnen. In-
formationen zu unserem Ver-
ein finden Sie im Internet auf 
der Seite: www.heimatver-
ein-biesenthal.de

H E I M A T
GESCHICHTE

Handwerker, 
Gewerbetreibende 
und Ackerbürger 

im Stadtkern 
von Biesenthal

Die Wohnungen im Hause wa-
ren noch einige Jahre bewohnt. 
Danach war das Haus dem Zer-
fall preisgegeben.
Die Konsumgenossenschaft 
war noch bis 1993 Eigentümer 
des Grundstücks. Im selben 
Jahr erwarben zwei Investoren, 
Zesting und Steputat, das Ge-
bäude, letzterer war ab 1994 
alleiniger Besitzer. Dieser Herr 
begann zwar mit einigen Um-
bauten, gab aber bald auf. Das 
Haus wurde zu einer Ruine 
und war nur noch abrissreif. 
Die Familie Jahn (Märkisch 
Grün) erwarb in den 90er Jah-
ren die Grundstücke in der A.-
Bebel-Str. Nr. 9 und 10. Beide 
Häuser wurden abgerissen. 
Danach begann der Neubau 
von zwei Wohn- und Ge-
schäftshäusern. Im September 
2000 wurde mit dem Abriss be-
gonnen. Am 07. Juli 2008 er-
folgte die Grundsteinlegung. 
Am 11. Juli 2008 wurde mit 
den Baggerarbeiten begonnen. 
Am 01. April 2009 war der Bau 
vollendet. Die ersten Mieter 
bezogen ihre Wohnungen.
Von weiteren Lebensmittellä-
den berichte ich im nächsten 
Anzeiger.

G. Poppe
Juli 2019
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Die Gemeindevertretersitzung am 14. August 1949
Am 14. August 1949 fand um 
20.00 Uhr in der Gastwirt-
schaft Taßler (Gasthof zu 
Trampe, ehemals Ge-
recke) eine Gemein-
devertretersitzung 
statt. In der Ein-
ladung wurde 
a u s d r ü c k l i c h 
auf ein pünktli-
ches Erscheinen 
der Gemeinde-
vertretung sowie 
des Gemeinderates 
hingewiesen. 
Die Tagesordnung umfasste 
diesmal fünf Punkte. Man 
wollte über das Haushalts-, 
Kassen- und Steuerwesen in 
der Gemeinde diskutieren und 
einen Bericht über den Stand 
der Erfassung tierischer und 
pflanzlicher Produkte anhören. 
Weiter sollte es um Zuzugge-
nehmigungen in die Gemeinde 

gehen, und die Übergabe des 
enteigneten Grundstückes Ör-
tel an die Gemeinde war eben-

falls ein Tagesordnungs-
punkt. Der letzte 

Tagesordnungs-
punkt an die-

sem Abend be-
fasste sich mit 
der Ausbesse-
rung des 

Schulbrunnens. 
Es waren nur 

vier Gemeindever-
treter erschienen und 

vom Gemeinderat waren Ernst 
Keller und der Bürgermeister 
anwesend. Die Sitzung wurde 
von der Gemeindeältesten 
Frau Westermann eröffnet. 
Zum Tagesordnungspunkt 1 
wurde der Bericht des Kassen-
prüfers Herr Kelsch von der 
Rechnungs- und Gemeinde-
prüfstelle verlesen. Dem Punkt 

2 der Tagesordnung bestritt 
ausschließlich der Bürgermeis-
ter. Er machte Ausführungen 
zum Stand der Soll-Erfüllung in 
der Gemeinde. So war das Eier-
soll  schon zu 93,5 % erfüllt. Das 
Milchsoll war mit 73 % erfüllt. 
Beim Rindfleischsoll lag man 
bei 63 %. Schwierigkeiten be-
reitete die Erfüllung des 
Schlachtschweinsolls. Dies war 
zu diesem Zeitpunkt nur mit 
18  % erfüllt und das Getrei-
desoll lag bei 17 %. Dabei ist 
aber zu berücksichtigen, dass 
die Getreideernte noch nicht 
abgeschlossen war.
Der nächste Tagesordnungs-
punkt befasste sich mit Zuzug-
genehmigungen. Dabei wur-
den zwei Zuzugsanträge 
genehmigt und einer bei der 
Altbäuerin Beier abgelehnt. 
Im nächsten Punkt wurde die 
Enteignung des Grundstückes 

Örtel behandelt. Dabei wurde 
das Schreiben des Finanzamtes 
Oberbarnim bezüglich der Ent-
eignung vom 13. 7. 1949 be-
kanntgegeben. 
Der letzte Punkt der Tagesord-
nung hatte die Ausbesserung 
des Schulbrunnens zum The-
ma. Der Neubauer Schellin 
übernahm die Lieferung des 
Holzes zum Preis von 40,- DM 
je Festmeter. Die Anfuhrkosten 
werden von der Gemeinde ge-
tragen. 
Soweit nun zu der Gemeinde-
vertretersitzung vom 
14.8.1949. Die geringe Beteili-
gung von Abgeordneten ist den 
Arbeitsspitzen in den einzel-
bäuerlichen Betrieben zu die-
ser Zeit geschuldet.

Heinz Wieloch, Mai 2019 
Quelle : Archiv der Amtsverwaltung
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 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
 03334/30480 und 03334/19222
Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 
Zentrale Rufnummer  03337/116117 – von dort erfolgt die Weiterlei-
tung an den diensthabenden Arzt.
Praxis Dr. Warmuth  03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel  03337/3063
Praxis Naber  03337/3179

 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Dienstag, 06.08. bis Mittwoch, 07.08. Barnimapotheke
Dienstag, 13.08. bis Mittwoch, 14.08. Stadtapotheke
Montag, 19.08. bis Dienstag, 20.08. Barnimapotheke
Montag, 26.08. bis Dienstag, 27.08. Stadtapotheke

wochentags: 18:00 – 08:00 Uhr 
samstags, 12:00 Uhr bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags, 08:00 Uhr bis montags 08:00 Uhr
Barnimapotheke:  03337/40500 | Stadtapotheke:  03337/2054
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung finden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas:  03337/ 377078
Tierarztpraxis Melchow, Schönholzer Str. 32, 16230 Melchow: 
Dr. Andréas Valentin:  03337/3031

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den aktuel-
len Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung.

NOTDIENSTE


